GEMEINDE   THAL

Lfd. Nr. 4/2003
VERHANDLUNGSSCHRIFT ÜBER DIE SITZUNG DES GEMEINDERATES
am 10.12.2003 im Gemeindeamt Thal
Beginn der Sitzung: 19.30 Uhr Die Einladung erfolgte am 2.12.2003 durch Kurrende.
Der Nachweis über die ordnungsgemäße Einladung sämtlicher Mitglieder des Gemeinderates ist in der Anlage beigeschlossen.
Durch das Ausscheiden von GR Hofbauer Anton wurden 6 Ersatzmänner in ihrer Reihenfolge einberufen, die alle das Mandat nicht annahmen und haben 12 Ersatzmänner mitgeteilt, dass sie derzeit eine Einberufung nicht annehmen können. Zum Zeitpunkt der Einladung zur Gemeinderatssitzung vom 10.12.2003 stand noch nicht fest, welcher Ersatzmann sein Mandat annehmen wird.
Herr Stahl Walter wurde am 09.12.2003 als Ersatzmann einberufen. Er hat sein Mandat angenommen und seine Verhinderung an der Gemeinderatssitzung am 10.12.2003 Herrn Bürgermeister mitgeteilt. GR Stahl Walter ist freigestellt und war daher zur Gemeinderatssitzung am 10.12.2003 nicht einzuladen.
Anwesend waren: Bürgermeister Peter URDL Vizebgm. Peter SCHICKHOFER
GR HOFER Margaret« GR MUCHITSCH Wolfgang GRHARTNER Anton GR Mag. FESSLER Elke GR SCHREINER Dietmar
Außerdem waren anwesend:
Brigitte ECKHARD, Andrea LENARDT

GR Ing. VEITSBERGER Alois
GR STAHL Michael (21.15 Uhr)
GR SÖLKNER Franz
GR Dr. FOTR Franz
GR HANSMANN Edmund
l
Entschuldigt waren:
GR Ing. Heinrich BEETZ, GR Gottfried ECKHARD
Unentschuldigt waren:
Der Gemeinderat ist beschlussfähig.
Die Sitzung ist öffentlich. Vorsitzender:   Bgm. Peter URDL

Stik   *
Fragestunde
Der Bürgermeister berichtet:
Zum Antrag von GR SÖLKNER vom 8.10.2003 - Öffentliche Wegerechte sichern - sanfte Naherholung ermöglichen
Diese Unterlagen wurden an das Amt der Stink. Landesregierung vmämmipr. Funovits übermittelt,       \ bis jetzt haben wir noch keine Antwort erhalten. Dieser Punkt wurde daher noch nicht im Straßen-und Umweltausschuss behandelt.
Zur Anfrage von GR SÖLKNER vom 8.10.2003 bezüglich Abfallentsorgung - Verbandslösung
Der Bürgermeister teilt mit, dass der Gemeinderat in der Gemeinderatssitzung am 26.6.2002 einstimmig den Beschluss gefasst hat, grundsätzlich einer Verbandslösung ab 2004 beizutreten. Über den tatsächlichen Beitritt entscheidet der Gemeinderat nach Vorlage der vom Verband erzielten Verhandlungsergebnisse in einer weiteren Sitzung.
In der Verbandsversammlung am 19.3.2003 ist es zu keiner gemeinsamen Verbandslösung gekommen.
Anfang Juni 2003 hat der Verband unseren bestehenden Entsorgungsvertrag mit der Firma Saubermacher überprüft und mitgeteilt, dass wir mit diesem bestens versorgt sind und auch einen sehr günstigen Preis haben, somit von unserer Seite kein Handlungsbedarf besteht.
Derzeit gibt es vom Abfallwirtschaftsverband Graz-Umgebung noch keine Entscheidung über die vom Verband zu besorgende Verwertung und Entsorgung der gesammelten Abfälle.
Zur Anfrage von GR SÖLKNER vom 8.10.2003 bezüglich Eisbahn und Clubhaus in Thal-Winkel
Der Bürgermeister teilt mit, dass er sich in der Zwischenzeit die Eisbahn und die Hütte angeschaut hat. Eine Überprüfung durch den Bausachverständigen erfolgt.
1. Anfrage GR SÖLKNER Gemeindeabwasserplan - Schwarzbauten
Im Gemeindeabwasserplan sind auch etliche Objekte, von denen er zumindest nicht weiß, ob dies legalisierte Bauten oder Schwarzbauten sind. Dieser Bau wird auch deshalb nicht legalisiert, weil er im Gemeindeabwasserplan vorhanden ist, aber wir haben immerhin Ausgaben pro Objekt gehabt und er möchte in diesem Zusammenhang schon wissen, um welche Objekte es hier überhaupt geht. GR SÖLKNER ersucht bis zur nächsten Gemeinderatssitzung um eine Auflistung aller Bauten in Thal, die nicht legalisiert sind, die nach dem Baurecht vor dem Jahr 1984 erbaut wurden und bei denen keine Baubewilligung vorliegt und kein Feststellungsverfahren gemacht worden ist.
Der Bürgermeister teilt mit, dass hier nur ein Feststellungsverfahren gemacht werden kann.
Folgende Fragen sind aus der Sicht von GR Fotr noch offen:
Liste 30 km/h-Beschränkungen
Der Bürgermeister fragt GR Fotr welche Liste er meint? Der Bürgermeister teilt mit, dass das Kuratorium für Verkehrssicherheit unsere Verordnungen überprüft hat und unsere Verordnungstexte in Ordnung sind und es sonst keine Liste gibt.
GR Fotr erklärt nochmals, dass er eine Liste dieser 30km/h-Verordnungen haben möchte.
Liste Zuwendungen und Aufwendungen
Welche Zuwendungen und Aufwendungen, zB. Geschenke, Glückwunschkarten, Ausflugszuzahlungen, Bücher, Pokale usw. wurden im laufenden Jahr von Seiten der Gemeinde an physische Personen geleistet bzw. sind noch geplant? Er ersucht um Angabe mit Datum, Ort und Höhe und dazu benötigtem Personalaufwand.
Der Bürgermeister teilt mit, dass diese Ausgaben im Budget enthalten sind. Er erklärt GR Fotr, dass ihm keine Liste zusteht.
Es erfolgt eine Diskussion über den Listeninhalt.
Bekanntgabe Straßenbezeichnungen an die Stmk. Landesregierung
GR Fotr ersucht um Bekanntgabe, wer von Seiten der Gemeinde wann und was bezüglich der Straßenbezeichnungen an die Stmk. Landesregierung übermittelt hat.
Der Bürgermeister teilt mit, dass die Bezeichnungen nicht von der Gemeinde stammen. Nur bei einigen dieser Namen könne ein Zusammenhang mit der Gemeinde bestehen. Da wir keine Straßenbezeichnungen haben, hat die Stmk. Landesregierung von der Gemeinde für die Projektierung bestimmter Baulose Bezeichnungen verlangt. Diese wurden übermittelt. Dass diese Daten in das GIS eingespielt wurden, davon haben wir nichts gewusst.
GR Fotr zitiert ein E-Mail vom 7.7. von der Stmk. Landesregierung, Hrn. Thomann, Abteilung geografisches Informationssystem, wonach die Straßenbezeichnungen von einem Mitarbeiter der zugehörigen Gemeinde stammen sollen und von der Fachabteilung 19 d, Ing. Herbert Stern, erfasst wurden. Weiters teilt GR Fotr aus einer Gesprächsnotiz mit Herrn Ing. Stern mit, dass dieser nur Daten, die aus der Gemeinde kommen, eingepflegt hat.
Der Bürgermeister erklärt, dass dies Baulossachen sind und berichtet nochmals, dass Herr Ing. Stern diese Daten eingepflegt hat, ohne die Gemeinde zu verständigen und diese jetzt so im GIS sind.
GR Fotr fragt, $6 dann ein Schatzlweg oder ein Geldnerweg kommen?
Der Bürgermeister teilt mit, dass es diese Begriffe gibt, aber diese sind keine Straßenbezeichnung.
Der Vizebürgermeister berichtet, dass mit der Revision des Flächenwidmungsplanes auch die Straßenbezeichnungen gemacht werden, wo es auch diverse Bürgerversammlungen geben wird.
GR Fotr ersucht, dass diese Anfrage in der nächsten Gemeinderatssitzung beantwortet wird.
1. Anfrage GR Fotr
Regelung der Gebühren und Bedingungen für die Anmietung der Gemeinderäumlichkeiten
GR Fotr fragt an, wo die Gebühren und Bedingungen für die Anmietung der Gemeinderäumlichkeiten geregelt sind?
Der Bürgermeister teilt mit, dass es eine Hausordnung für alle Benutzer für den Turnsaal und den Kindergarten gibt. Weiters wurden im Budget im vorigen Jahr die genauen Kosten für die Miete beschlossen. Er teilt mit, dass eine Anmietung des Kindergartens aus hygienischen Gründen nur für maximal zweistündige Veranstaltungen möglich ist. Die Kinder-WCs dürfen aus hygienischen Gründen nicht benützt werden.
GR Fotr fragt nach den Bedingungen für die Benützung des Turnsaales.
Der Bürgermeister teilt mit, dass es darauf ankommt, was man machen will. Man kann dies festsetzen. Weiters muss erst geschaut werden, ob der Saal frei ist, da andere Vereine den Turnsaal bereits gemietet haben, zB. der Tischtennisverein. Der Bürgermeister erklärt GR Fotr, dass er diesbezüglich eine Antwort und die Höhe der Kosten für die Benützung für kleinere Einheiten erhält.
GR Fotr bittet um Veröffentlichung der Gebühren und der Benützungsbedingungen im Internet.
Der Bürgermeister erklärt, dass grundsätzlich in der Gemeinde anzusuchen ist, denn da liegt der Plan auf, wann der Turnsaal besetzt ist.
2. Anfrage GR Fotr Benützungsbewilligung Freizeitpark
GR Fotr teilt mit, dass nach wie vor keine Benützungsbewilligung für den Freizeitpark vorliegt. Er fragt nach dem derzeitigen Stand, nach offenen Auflagen und bis wann man rechnet, dass die Benützungsbewilligung vorliegen wird?
Der Bürgermeister berichtet, dass jetzt bezüglich der Parkanlage der Plan eingereicht wurde. Das Gutachten von Hrn. Mag. Pichler (BB1 Graz-Umgebung) ist positiv ausgefallen, es ist mit einer Bewilligung dieses Parkplatzes zu rechnen. Wir haben Auflagen bezüglich der Bäume erhalten, alle anderen Auflagen beim Freizeitpark wurden bereits erfüllt, zB. Mangel bei der Eisbahn, Zaun usw. Eine Benützungsbewilligung wird in der nächsten Zeit erfolgen - bis zur nächsten Gemeinderatssitzung. Für die Fertigstellung des Parkplatzes ist die Frist bis April 2004. Durch den Ausbau der Landesstraße werden noch Bäume gepflanzt, dieser Teil wird dann etwas später fertiggestellt.
GR Fotr fragt an, ob die Erfüllung dieser Auflagen mehr Geld gekostet hat?
Der Bürgermeister teilt mit, dass die Fertigstellung des Parkplatzes jetzt mehr Geld kostet, denn wir müssen noch Bäume dazwischen pflanzen und auf der Seite noch einen Grünstreifen errichten. Wir werden versuchen, sehr viel in Eigenregie zu machen.
1. Anfrage GR Hansmann Straßenausbau L 331
GR Hansmann berichtet, dass LR Dipl.Ing. Schöggl die Bürgermeister des Bezirkes Graz-Umgebung eingeladen hat, sogenannte Straßenbauwünsche bekannt zu geben. GR Hansmann fragt an, ob dieser Termin wahrgenommen und welche Wünsche vorgetragen wurden?
Der Bürgermeister teilt mit, dass er bei der Besprechung war und an Wünschen den Ausbau der L 331, wo mittlerweile die Ausschreibung stattgefunden hat und nun im Frühjahr mit dem Bau begonnen wird, vorgebracht hat. Weiters wurde die Gehsteigerrichtung am Steinberg zum Kinderdorf wieder beantragt. HR Thenius hat uns mitgeteilt, dass nach dem Ausbau der L 331 diese Gehsteigerrichtung zum Tragen kommen wird, was jedoch erst 2005 sein wird. Von den 57 geladenen Gemeinden waren 38 Bürgermeister anwesend.
1. Anfrage Vizebürgermeister Schickhofer Direktorenbesetzung in der Volksschule Thal
Vizebürgermeister Schickhofer teilt mit, dass, wie wir wissen, Frau Wolf derzeit die provisorische Leiterin ist. Er fragt an, ob der Gemeinderat Frau Wolf unterstützen wird, dass sie die nächste Volksschuldirektorin wird? Er berichtet, dass Frau Wolf die Vertretung sehr gut macht und die Obfrau des Elternvereines davon auch begeistert ist. Der Vizebürgermeister ist der Ansicht, dass die Gemeinde Frau Wolf dabei unterstützen sollte.
Der Bürgermeister berichtet, dass er Frau Wolf vollstens unterstützt und bittet den Gemeinderat das Empfehlungschreiben an den Landesschulrat und den Bezirksschulrat zu unterfertigen.
GR Hansmann teilt mit, dass seine Tochter Carina in der 3. und 4. Klasse Frau Wolf als Lehrerin hatte und die Kinder für den weiteren Lebensweg sehr gut vorbereitet wurden.
2. Anfrage GR SÖLKNER Busverbindung Linie 48
GR SÖLKNER teilt mit, dass im Antrag gestanden ist, man möge auch mit dem Bezirksvorsteher Gösting Kontakt aufnehmen. Er fragt an, ob dies gemacht wurde und wie es mit der Sicherung der Linie 48 steht?
Der Bürgermeister berichtet, dass es in Graz die große Diskussion gibt, Linien zu schließen, die nicht so rentabel sind. Er teilt mit, dass er in Gesprächen erklärt hat, dass die Linie 48 nicht gleich so geschlossen werden kann, da die Gemeinde Thal einen großen Vorteil für die Naherholung der Stadt Graz bringt. Weiters geht ja auch noch das Stadtgebiet bis nach Thal-Winkel. Es hat jeder geraten, in dieser Situation nicht zu viel Wind zu machen. Es würde für die laufenden Verhandlungen mit der Stadt Graz nicht zielführend sein. Der Bürgermeister teilt mit, dass auf keinen Fall irgendetwas gestrichen wird, ohne vorher mit der Gemeinde Thal zu reden. Stadtrat Rüsch hat sich bis jetzt noch nicht zu unserem Schreiben geäußert.
GR SÖLKNER fragt nach der Möglichkeit der Intervallverdichtung auf 30 Minuten, die ja nicht kostenintensiv und sehr attraktiv für die Bevölkerung wäre.
Der Bürgermeister teilt mit, dass in dieser Situation, eventuelle Einstellung der Linie, mit der Möglichkeit der Intervallverdichtung an die Stadt Graz nicht herangetreten werden kann. Er |    berichtet, dass wir  am Ball sind.
2. Anfrage GR Hansmann
Wegerecht in Thal-Eben (Grundstück Stiplosek Maximilian)
GR Hansmann fragt nach dem aktuellen Stand.
Der Bürgermeister berichtet, dass Herr Stiplosek in der Gemeinde war und mitgeteilt hat, dass dieser Zaun entfernt wird.
GR SÖLKNER fragt an, ob dieser Weg nur für Herrn Hasenrath oder für die Allgemeinheit aufgemacht wurde?
Der Bürgermeister teilt mit, dass der Zustand wie vorher hergestellt wurde und für die Allgemeinheit begehbar ist.
GR Fotr ersucht um Protokollierung:
Es wurde inzwischen bei der Kreuzung eine Tafel von Herrn Müller, nimmt er an, aufgestellt, die das Begehen und Befahren dieses Weges nur den Berechtigten, wenn er richtig gehört hat, erlaubt. Es heißt, man darf nun dort nicht gehen. Es ist zwar jetzt hinten ein Stück offen, aber sofort hat der nächste Anrainer vorne abgesperrt. Und die Fußverbindung zwischen Thal-Eben und Wendlleiten ist nach wie vor nicht möglich, weil ein Bretterzaun dort gemacht und auch die entsprechenden Tafeln aufgestellt wurden. Ein Weg, der laut den Anwohnern dort seit zig Jahren begangen worden ist, ist abgesperrt. GR Fotr ersucht, entschlossen vorzugehen. Der dritte Weg ist dann der Hasenrath-Weg, der auch zugesperrt ist mittels Tafel. GR Fotr ersucht auch dahingehend, weil es vom Fristenlauf her Fristen gibt, die man einhalten muss, wenn man eine gewisse Frist überschreitet, dann verfallen gewisse Rechte, den Antrag, den wir das letzte Mal gestellt haben, raschest umzusetzen, weil sonst haben wir dort verspielt.
GR SÖLKNER teilt mit, dass der vierte Weg der Hochrinner-Weg ist. Der Bürgermeister berichtet, dass dies alles Privatwege sind.
GR SÖLKNER teilt mit, dass wir dies bei der letzten Sitzung geklärt haben und es steht auch im Gutachten sehr klar drinnen, dass, wenn es eine öffentliche Ersitzung gibt, auch wenn diese nicht im Grundbuch ist, dann ist ein Servitut gegeben und dann müssen wir es nur sicherstellen. Es geht nicht an, dass Irgendwer hier herauszieht oder schon vor 10 Jahren herausgezogen ist, der einfach eh ganz hinten wo wohnt und nicht aushält, dass dort am Wochenende 15 Leute vorbeigehen.
Der Bürgermeister beantragt die Aufnahme des Punktes
-   Bebauungsplan Rachl - Ansuchen um Änderung
in die Tagesordnung sowie um Verschiebung des Tagesordnungspunktes 3 - Gemeindekassier
Neuwahl hinter Tagesordnungspunkt 7 - Ortsentwicklungs KEG - Budget 2004 - mittelfristiger
Finanzplan.
Beschluss:      Der Antrag des Bürgermeisters wird einstimmig angenommen.
GR SÖLKNER stellt den Antrag, den Punkt Kanalanschlussverpflichtung Dipl.Ing. Dr. Franz und Maria FOTR aus dem nicht öffentlichen Teil in den öffentlichen Teil der Tagesordnung zu übernehmen. GR SÖLKNER teilt mit, dass ein Schreiben vorhanden ist, wo die beiden sich einverstanden erklären, dass das passiert und hält es deshalb für wichtig, weil da absolute Schiefheiten passiert sind und ein eindeutiges schikanöses Verhalten von Gemeindeorganen vorliegt. Er hält es für demokratiepolitisch skandalös und es soll öffentlich abgehandelt werden.
Begründung:
Es besteht ein öffentliches Interesse, die mehrfach gesetzwidrige Amtsführung des Bürgermeisters in dieser Sache öffentlich aufzuzeigen und die betroffenen Parteien sind damit auch einverstanden.
1. Es wurde 7 Jahre lang ein Antrag nicht behandelt, von dem der Bürgermeister selber hintennach der Meinung war unter Berufung auf den Landeshygieniker Herrn Köck, dass Gefahr in Verzug gewesen wäre.
2. Es  ist wichtig,  dass  man öffentlich darüber diskutiert,  da,  wenn  ein Devolutionsantrag eingebracht wird, auch dieser ernst genommen wird und der dann unverzüglich in den Gemeinderat  kommt,  was   auch  nicht  der Fall  war.  Man  hat   auch  da  sozusagen  den Devolutionsantrag nicht gleich bearbeitet und eigentlich sind wir, nachdem wir heute darüber reden, schon wieder über der 6-Monatsfrist.
3. Es gibt faktische Schikanen, die der Herr Bürgermeister in diesem Zusammenhang begangen hat,
es ist glaube ich auch interessant, im öffentlichen Teil zu reden.
4. Es gibt eine Fehlinformation des Gemeinderates durch den Vizebürgermeister bei der letzten Gemeinderatssitzung, wo berichtet wurde, aacffGR Fotr-vor 1999 keine Wasserproben boi dor Beziiksliduplnictnnschaft Graz Umgebung abgegeben habo- und die BH Graz-Umgebung habe eine solche der Gemeinde nicht übermitteln können. Das stimmt nicht. Dies wurde nachgeprüft.
5. Es gibt dieselbe Fehlinformation an die Fachabteilung 13 a durch den Bürgermeister auf Grund der Aufsichtsbeschwerde der THAL. Dies stimmt einfach nicht. Es lässt sich auf Grund des Schriftverkehrs der Bezirkshauptmannschaft, des Aktenvollzugs an der BH, widerlegen, was von der Gemeinde behauptet wurde.
Beschluss:      Der Antrag von GR SÖLKNER wird mit
7   Gegenstimmen   (Urdl,   Schickhofer,   Hofer,   Muchitsch,   Hartner,   Fessler   u. Schreiner) und
1 Stimmenthaltung (Hansmann) abgelehnt.

2 Stimmen für den Antrag (SÖLKNER, Fotr)
Hinweis:
Auf   Grund   der   Stmk.   Gemeindeordnung   sind   alle   Angelegenheiten,   die   sich   auf   ein      i Verwaltungsverfahren beziehen, in einer nicht öffentlichen Sitzung zu behandeln.
Im Protokoll des nicht öffentlichen Teils der Gemeinderatssitzung vom 8.10.2003 ist im Bericht des Vizebürgermeisters nachzulesen, dass dies nicht so berichtet wurde. Es gibt auch keine Fehlinformation an die Fachabteilung 13 a durch den Bürgermeister.
TAGESORDNUNG
Öffentlicher Teil;
1. Genehmigung der Verhandlungsschrift vom 8.10.2003
2. Veitsberger Ing. Alois - Angelobung
3. Ausschüsse - Änderung
4. Ortsentwicklungs KEG - Beirat Änderung
5. Prüfungsbericht III. Quartal 2003
6. Ortsentwicklungs KEG - Budget 2004 - mittelfristiger Finanzplan
7. Gemeindekassier - Neuwahl
8. Müllabfuhrverordnung - Änderung
9. Voranschlag 2004
10. Mittelfristiger Finanzplan 2004 - 2006
11. Gemeindeabwasserplan Entwurf - Auflage
12. Darlehen Landeshypothekenbank - Kanalbau BA 03
13. Förderung Sportvereine
14. Fischerei - Pachtvertrag
15. Stromlieferungsvertrag
16. Straßenbeleuchtung - Stromlieferungs- und Wartungsvertrag
17. Eislauf- und Bootsbetrieb - Pachtvertrag
18. Grundverkehrsbezirkskommission - Neubestellung der Mitglieder
19. Bebauungsplan Rachl - Ansuchen um Änderung
20. Allfälliges
Nicht öffentlicher Teil:
1.    Fotr Dipl.Ing. Dr. Franz u. Maria - Kanalanschlussverpflichtung
a) Antrag um Ausnahmegenehmigung - Devolution
b) Anschlussverpflichtungsbescheid - Berufung
GEDENKMINUTE FÜR GEMEINDEKASSIER IN RUHE JOHANN BLODER
Anlässlich des Ablebens von unserem Gemeindekassier in Ruhe und Ehrenbürger unserer Gemeinde, Herrn Johann BLODER, hat der Gemeinderat eine Gedenkminute abgehalten.
Herr Johann Bloder war von 1960 bis 1985 Gemeinderat und von 1965 bis 1981 Gemeindekassier.
VERLAUF:
1. Genehmigung der Verhandlungsschrift vom 8.10.2003
Über den Entwurf des Protokolls der „öffentlichen Sitzung" vom 8.10.2003 haben die Schriftführer am 1.12.2003 gemeinsam beraten und ist das daraus resultierende Protokoll an die Fraktionsvorsitzenden und an die Schriftführer übermittelt worden.
Das Protokoll der „nicht öffentlichen Sitzung" vom 8.10.2003 ist 8 Tage zur Einsichtnahme aufgelegen.
Der Bürgermeister ersucht die Schriftführer (GR Mag. Fessler, GR SÖLKNER und GR Hansmann) um ihre Stellungnahmen.
SPÖ:
Seitens der SPÖ gibt es keine Einwände.
ÖVP:
Der neue Schriftführer nahm erst zu einem späteren Zeitpunkt an der Sitzung teil.
THAL:
Seitens der THAL gibt es folgende Einwände:
Seite 14:
GR SÖLKNER berichtet, dass der Antrag, den er gestellt hat, korrekt wiedergegeben wurde. Der wesentliche Punkt war, dass zwei Ausschüsse bis zur nächsten Gemeinderatssitzung eine Beschlussvorlage erarbeiten sollen. Jetzt ist dieses Abstimmungsergebnis aber folgend protokolliert: „Der Antrag von GR SÖLKNER wird einstimmig dem Straßenausschuss und Umweltausschuss zugewiesen."
GR SÖLKNER beantragt die Streichung der Worte „dem Straßenausschuss und Umweltausschuss zugewiesen", so dass die Formulierung dann lautet: „Der Antrag von GR SÖLKNER wird einstimmig angenommen."
Beschluss:      Der Antrag von GR SÖLKNER wird mit
8  Gegenstimmen  (Urdl,  Schickhofer,  Hofer,  Muchitsch,  Hartner, Fessler, Schreiner u. Hansmann) abgelehnt. 2 Stimmen für den Antrag (SÖLKNER, Fotr)
Seite 22:
GR SÖLKNER beantragt die Streichung folgender Sätze auf Seite 22: „Der Bürgermeister berichtet, dass GR Fotr mitteilte, dies zum ersten Mal zu hören. Dies wurde widerlegt."
Beschluss:      Der Antrag von GR SÖLKNER wird mit
8  Gegenstimmen  (Urdl,  Schickhofer,  Hofer,  Muchitsch,  Hartner, Fessler, Schreiner u. Hansmann) abgelehnt. 2 Stimmen für den Antrag (SÖLKNER, Fotr)
FPÖ:
Seitens der FPÖ gibt es keine Einwände.
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Der Bürgermeister stellt den Antrag, das Protokoll in der vorliegenden Form zu genehmigen und zu unterfertigen.
Beschluss:      Der Antrag des Bürgermeisters wird mit 8 Stimmen (Urdl, Schickhofer, Hofer, Muchitsch, Hartner, Fessler, Hartner u. Hansmann) angenommen. 2 Gegenstimmen (SÖLKNER, Fotr)
2. Veitsberger Ing. Alois - Angelobung
Der Bürgermeister berichtet,  dass  GR  Stern Monika ihr Mandat  mit  Wirkung   17.11.2003 zurückgelegt hat.
Als nächster Kandidat wurde Ing. Veitsberger Alois einberufen, der sein Mandat angenommen hat. GR Hofer verliest die Angelobungsformel.
GR Ing. VEITSBERGER Alois legt in die Hand des Bürgermeisters das Gelöbnis mit den Worten „Ich gelobe, so wahr mir Gott helfe" ab.
Der  Gemeindekassier  Hofbauer  Anton  hat  ebenfalls  mit  Wirkung   17.11.2003   sein  Mandat zurückgelegt.
Die Einberufung der Ersatzleute erfolgte in ihrer Reihenfolge und wird von Herrn Stahl Walter sein
Mandat angenommen.
Seine Angelobung wird in der nächsten Gemeinderatssitzung erfolgen.
3. Ausschüsse - Änderung
Der Bürgermeister stellt fest, dass durch das Ausscheiden von GR Stern Monika und GK Hofbauer Anton die Ausschüsse zu ändern sind und verliest den Vorschlag der ÖVP-Fraktion.
Änderung der Ausschüsse:
Straßenausschuss:
Ersatz:
Ing. VEITSBERGER Alois
Umweltausschuss:
Ersatz:
Ing. VEITSBERGER Alois
Bau- u. Planungsausschuss:
Ersatz:
Ing. VEITSBERGER Alois
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Freizeitanlage:
Mitglied:
Ing. VEITSBERGER Alois
Ersatz: STAHL Michael
Kindergarten, Kultur, Vereine, Familie u. Soziales
Mitglied: STAHL Michael
Ersatz:
Ing. VEITSBERGER Alois
Volksschulausschuss:
Mitglied: STAHL Michael
Ersatz:
Ing. VEITSBERGER Alois
Prüfungsausschuss:
STAHL Michael
Schriftführer:
STAHL Michael
Wasserverband Steinberg:
Mitglied: STAHL Michael
Ersatz:
Ing. VEITSBERGER Alois
Der Bürgermeister stellt den Antrag, die Wahl der neuen Mitglieder bzw. Ersatzes durch Heben der Hand durchzuführen.
Beschluss:      Der Antrag des Bürgermeisters wird einstimmig angenommen.
Der Bürgermeister ersucht, die Änderungswünsche für die Ausschüsse in der vorliegenden Form zu unterstützen und die Wahl vorzunehmen.
Abstimmung:
Der Wahlvorschlag der ÖVP-Fraktion wird einstimmig angenommen.
Die Wahl erfolgt durch Heben der Hand.
Gleichzeitig teilt der Bürgermeister mit, dass GR Stahl Michael als Fraktionsführer der ÖVP-Fraktion genannt wurde.
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4. Ortsentwicklungs KEG - Beirat Änderung
Der Bürgermeister berichtet:
Durch das Ausscheiden von GK Hofbauer Anton erfolgte von der ÖVP-Fraktion eine Änderung in der Entsendung des Ersatzmitgliedes in den Beirat der Ortsentwicklungs KEG.
ÖVP:
Ersatzmitglied:
Ing. VEITSBERGER Alois
Damit ist das neue Ersatzmitglied in den Beirat der Ortsentwicklungs KEG entsandt.
5. Prüfungsbericht III. Quartal 2003
GR Hansmann berichtet, dass die Prüfung der Gemeindegebarung und der Gebarung der Ortsentwicklungs-KEG am 13.10.2003 eine ordnungsgemäße Buch- und Kassenführung ergeben hat und verliest die Kassenbestände.
Gemeindegebarung III. Quartal 2003:
Bargeld
€
2.226,88
Giro
€
96.435,58
Subkonto
€
175.008,47
Gesamt
€
273.670,93
Ortsentwicklungs-KEG III. Quartal 2003:
Giroverkehr:
Einnahmen
€         362.236,19
Ausgaben
€         349.874,92
Gesamt Girokonto     €
12.361,27
Weitere Prüfungsbemerkungen:
^>   GR Fotr protokolliert:
GR Fotr wurde am 13.10.2003 um 17.00 Uhr die weitere Einsichtnahme in die Unterlagen der Prüfungsausschuss-Sitzung vom Vizebürgermeister verboten. GR Fotr war zu diesem Zeitpunkt alleine anwesend.
Der Bürgermeister berichtet, dass GR Fotr vor der Sitzung in die Unterlagen der Gebarungsprüfung Einsicht nehmen wollte und zu diesem Zeitpunkt alleine anwesend war.
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Betreffend Akteneinsicht für Mitglieder des Prüfungsausschusses teilte Herr Hofrat Dr. Paier/Fachabteilung 7A Folgendes mit:
Die von Herrn Fotr erwähnten "eigenen gesetzlichen Regelungen" für die Mitglieder des Prüfungsausschusses beinhalten im § 86 Abs. 6, zweiter Satz, Stmk. GemO zwar schon, dass "den Mitgliedern alle erforderlichen Unterlagen zur Verfügung zu stellen und alle Auskünfte zu erteilen sind", doch sind hiebei die Bestimmungen der § 50 Abs. 1 und 34 zu beachten. Der Prüfungsausschuss ist zum einen ein Kollegialorgan und kann nur in Sitzungen tätig werden und gilt zum anderen die grundsätzliche Vorschrift über die Rechte der Gemeinderatsmitglieder dahingehend, dass gemäß § 34 Abs. 3 diese Rechte auch für die Mitglieder der Ausschüsse - also auch des Prüfungausschusses - gelten.
Während der Sitzung des Prüfungsausschusses hat jedes Mitglied natürlich das Recht zum Prüfungsgegenstand Fragen zu stellen und Unterlagen einzusehen.
Die Rechtsmeinung des Herrn Fotr, die sich angeblich auf eine Auskunft eines Herrn Dr. Staudinger aus Oberösterreich stützt, wonach ein einzelnes Mitglied des Prüfungsausschusses auch außerhalb der Sitzungen im Gemeindeamt Auskünfte einholen und Unterlagen einsehen kann, ist aus den vorangeführten Gründen verfehlt. Würde man die zitierten Gesetzesstellen so auslegen, dass jedes einzelne Mitglied jederzeit auch außerhalb von Sitzungen Auskünfte verlangen und Unterlagen einsehen darf, würde dies jedenfalls dem Prinzip der kollegialen Beratung und Beschlussfassung, das grundsätzlich für alle Ausschüsse gilt, widersprechen.
■=>   Der Prüfungsausschuss teilt mit, dass die Möglichkeit besteht, dass nicht alle Zweitwohnsitze bzw. Ferienwohnungen ordnungsgemäß gemeldet sind.
Der Bürgermeister berichtet, dass durch ein Feststellungsverfahren gem. Baugesetz der rechtmäßige Bestand jener Gebäude festgestellt werden soll, bei denen derzeit noch keine Ferienwohnungsabgabe verrechnet wird.
GR Hansmann beantragt die Zustimmung zum Prüfungsbericht. Beschluss:      Der Antrag von GR Hansmann wird einstimmig angenommen.
6. Ortsentwicklungs KEG - Budget 2004 - mittelfristiger Finanzplan
Der Vizebürgermeister berichtet:
Der Entwurf des Budgets 2004 sowie des mittelfristigen Finanzplans ist den Fraktionen vor 2 Wochen übermittelt worden.
a) Der Budgetentwurf sieht folgendes Ergebnis vor:
Ausgaben
€   349.670,--
Einnahmen
€   349.670,-
Der Zuschuss durch die Gemeinde für 2004
beträgt
€     67.740,--
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Die Investitionskosten 2004 teilen sich wie folgt auf:
-Freizeitpark
€      16.145,—
- Grundankauf primär für Thaler Jungfamilien €   232.600,—
Zur Finanzierung des Grundankaufs für Thaler Jungfamilien ist ein Darlehen von € 232.600,--
aufzunehmen.
Der Zuschussbedarf durch die Gemeinde für 2004 beträgt € 67.740,-, der im Gemeindebudget 2004
veranschlagt ist.
GR SÖLKNER ersucht um Protokollierung:
GR SÖLKNER und GR Fotr stimmen dem zu, unter der Bedingung, wie vom Bürgermeister in der Ausschusssitzung in Aussicht gestellt, dass es auch ein Geschossbau werden kann, wo eine Art von Startwohnungen gemacht wird.
Der Bürgermeister teilt mit, dass es auch immer darauf ankommt, wo sich das Grundstück befindet.
Der Vizebttrgermeister stellt den Antrag, das Budget der Ortsentwicklungs KEG in der vorliegenden Form zu genehmigen sowie das Darlehen für den Grundankauf für die Thaler Jungfamilien mit € 232.600,— zu veranschlagen.
Beschluss:      Der Antrag des Vizebürgermeisters wird einstimmig angenommen.
GR Stahl nimmt ab 21.15 Uhr an der Sitzung teil.
b) Der mittelfristige Finanzplan für die Jahre 2005 - 2008 sieht folgendes Ergebnis vor:
	in Euro
	2005
	2006
	2007
	2008

	Einnahmen
	151.748
	169.842
	155.574
	171.368

	Ausgaben
	151.748
	169.842
	155.574
	171.368

	Zuschuss Gde.
	45.341
	62.471
	47.219
	62.009


Der Vizebürgermeister stellt den Antrag, den mittelfristigen Finanzplan in der vorliegenden Form zu genehmigen.
Beschluss:      Der Antrag des Vizebürgermeisters wird mit 10 Stimmen (Urdl, Schickhofer, Hofer, Muchitsch, Hartner, Fessler, Hartner, Veitsberger, Stahl u. Hansmann) angenommen. 2 Gegenstimmen (SÖLKNER, Fotr)
Der Vizebürgermeister stellt den Antrag,  die unter diesem TOP a) und b) gefassten Beschlüsse gem. § 131 des Stmk. Volksrechtegesetzes für dringlich zu erklären.
Beschluss:      Der Antrag des Vizebürgermeisters wird mit 10 Stimmen (Urdl, Schickhofer, Hofer, Muchitsch, Hartner, Fessler, Hartner, Veitsberger, Stahl u. Hansmann) angenommen. 2 Gegenstimmen (SÖLKNER, Fotr)
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7. Gemeindekassier - Neuwahl
Der Bürgermeister berichtet:
Gemeindekassier Anton Hofbauer hat mit 17.1 l.d.J. das Gemeinderatsmandat zurückgelegt.
Durch den Abgang von Herrn Hofbauer ist ein neuer Kassier zu wählen.
Die ÖVP-Fraktion hat einen gültigen Wahlvorschlag eingebracht. Als Kassier wird Gemeinderat Ing. VEITSBERGER vorgeschlagen.
Die Wahl erfolgt mittels Stimmzettel.
12 0
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Der Bürgermeister gibt das Wahlergebnis bekannt:
Gesamtsumme der abgegebenen gültigen und ungültigen Stimmen
Ungültige Stimmen
(das sind gem. § 24 Stmk. Gemeindeordnung alle Stimmen, die dem Wahlvorschlag nicht entsprechen)
Gültige Stimmen für den Wahlvorschlag
Damit ist GR Ing. VEITSBERGER zum Kassier gewählt. Er nimmt dieses Amt auch an.
8. Mttllabfuhrverordnung - Änderung
Der Vizebürgermeister berichtet, dass sich eine Anhebung der Müll-Grundgebühr und der Abfuhrgebühren für den Restmüll als notwendig erwiesen hat. Auf das Finanzausgleichsgesetz 2001 § 16 FAG 2001, BGBl.Nr. 71/2003 wird hingewiesen.
	Müllbeseitigung gesamt Voranschlag 2004
	Ohne Gebühren​erhöhung
	mit Gebühren​erhöhung

	Einnahmen
	€ 77.700,-
	€ 83.700,-

	Ausgaben
	€111.500,-
	€ 111.500,--

	Abgang
	€ 33.800,-
	€ 27.800,-
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Der Anhang II, Absatz 1 und 2 der Müllabfuhrverordnung 1992 idgF ist wie folgt zu ändern:
1.
Die Grundgebühr beträgt pro Person und Kalenderjahr
€  13,02
Die Grundgebühr beträgt pro Tonne und Kalenderjahr
€ 138,37
Die Grundgebühr bei Schüler- und Seniorenheimen
pro Person und Kalenderjahr
€
6,27
2.
Abfuhrgebühren für den Restmüll pro Abfuhr
a) je Müllsack
€
4,40
b) je Tonne
€
8,47
In den angeführten Müllabfuhrgebühren ist die gesetzliche Mehrwertsteuer von 10 % nicht enthalten.
GR SÖLKNER stellt den Antrag, der Gemeinderat möge beschließen:
Der Vorstand wird beauftragt, im Zusammenwirken mit dem zuständigen Ausschuss ein Müllentsorgungssystem zu entwickeln, das Gebührenermäßigungen für Müllvermeider mit sich bringt und noch im Laufe des Haushaltsjahres 2004 wirksam werden soll.
Begründung:
Im vorliegenden Entwurf ist eine 10%ige Erhöhung der Müllgebühren vorgesehen, obwohl die letzte
Erhöhung erst ein Jahr zurückliegt und obwohl angesichts vieler anderer Belastungen diese
Erhöhung der Bevölkerung kaum mehr zugemutet werden kann.
Trotz dieser Erhöhung ist der Haushaltsansatz für die Abfallbeseitigung in gesetzwidriger Weise
nicht ausgeglichen. Ein Haushaltsausgleich würde eine weitere Gebührenerhöhung erfordern.
Gleichzeitig beklagen die Bürgerinnen und Bürger, dass Müllvermeidung in keiner Weise honoriert
wird und in Haushalten mit sorgfältiger Mülltrennung immer wieder Müllsäcke übrigbleiben.
Beschluss:      Der Antrag von GR SÖLKNER wird einstimmig angenommen.
Der Vizebttrgermeister stellt den Antrag, den Anhang II, Absatz 1 und 2 der Verordnung in der angegebenen Form zu ändern und auf das Finanzausgleichsgesetz 2001, § 16 FAG 2001, BGBl.Nr. 71/2003 hinzuweisen.
Die Verordnungsänderung tritt mit dem dem Ablauf der Kundmachungsfrist folgenden Monatsersten, das ist der 01.01.2004, in Kraft.
Beschluss:      Der Antrag des Vizebürgermeisters wird einstimmig angenommen.
Der Vizebürgermeister stellt den Antrag, den durch Antragstellung des Vizebürgermeisters gefassten Beschluss gem. § 131 des Stmk. Volksrechtegesetzes für dringlich zu erklären.
Beschluss:      Der Antrag des Vizebürgermeisters wird mit 10 Stimmen (Urdl, Schickhofer, Hofer, Muchitsch, Hartner, Fessler, Hartner, Veitsberger, Stahl u. Hansmann) angenommen. 2 Gegenstimmen (SÖLKNER, Fotr)
17
9. Voranschlag 2004
Der Bürgermeister berichtet:
Der Entwurf des Voranschlages 2004 ist 14 Tage zur Einsichtnahme aufgelegen. Es sind keine Anträge dazu eingegangen. Der Voranschlagsentwurf ist außerdem den Fraktionen vor 2 Wochen übermittelt worden.
Der Vizebürgermeister verlässt den Sitzungssaal.
Der Bürgermeister hat die Fraktionsführer zu einer Besprechung am 5.11.2003 eingeladen und haben diese dort ihre Wünsche bekanntgegeben, auf die in den Gruppen näher eingegangen wird.
Der ordentliche Haushalt weist Einnahmen und Ausgaben in Höhe von €2.163.700,--auf und ist damit ausgeglichen.
Im außerordentlichen Haushalt sind Einnahmen von € 182.800,-- und Ausgaben von € 212.800,-- budgetiert und er ist damit nicht ausgeglichen. Der Abgang soll aus Bedarfszuweisungen finanziert werden.
Der Bürgermeister stellt den vorliegenden Voranschlag zur Diskussion und schlägt vor, gruppenweise abzustimmen.
Beschluss:      Der Antrag des Bürgermeisters wird einstimmig angenommen.
Ordentlicher Haushalt:
Gruppe 0 - Verwaltungskörper und allgemeine Verwaltung
Einnahmen   €        29.100,-
Ausgaben €        410.800,--
Die Entschädigung für Bürgermeister, Vizebürgermeister und Kassier werden auf Grund d. Stmk.
Gde.Bezügegesetzes um 2 % erhöht.
Die Beiträge für die gesetzliche Krankenversicherung wurden vorgesehen.
Für den Jugendgemeinderat sind Mittel budgetiert - ist auch ein Wunsch der THAL.
Bei den Bezügen der Bediensteten wurde dem bei der Erstellung maßgeblichen Wissensstand
entsprechend,   eine   durchschnittliche   Lohnerhöhung   von  rund   2   %   angenommen.   Für  die
Bediensteten im Gemeindeamt und der Straßenerhaltung entfällt für Gemeinden über 2.000
Einwohner der Dienstgeberbeitrag.
Die Beschäftigung von Ferialpraktikanten ist wieder vorgesehen.
Die Vergütungen (Verwaltungsaufwand) mit den marktbestimmten Betrieben    sind gemäß der
Maastricht-Optimierung budgetiert.
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Bei der EDV-Anlage sind neue Rechner und Bildschirme berücksichtigt.
2004 gibt es die Bundespräsidenten- und die EU-Wahl, wobei bei der Bundespräsidentenwahl auch
mit einer Stichwahl gerechnet wird.
Auf Grund einer gesetzlichen Änderung fallen die Kostenersätze für Wahlen und Volksbegehren geringer aus.
GR Stahl verlässt den Sitzungssaal.
Mittel für den Jakobikirtag wurden vorgesehen.
Weiters wurde der Mitgliedsbeitrag für den Regionalen Entwicklungsverein veranschlagt.
Der Vizebürgermeister und GR Stahl kehren in den Sitzungssaal zurück.
GR Fessler verlässt den Sitzungssaal.
GR Fessler kehrt in den Sitzungssaal zurück.
GR SÖLKNER stellt den Antrag, dass die politischen Parteien nachweisen sollen, wofür die
äöfbezahlten Schulunsgelder verwendet werden.
Begründung:
Die  Gleichbehandlung  der politischen  Vereinigungen mit  den  Vereinen  ist  eine  Frage  der
Glaubwürdigkeit der Politik.
Beschluss:      Der Antrag von GR SÖLKNER wird mit
10 Gegenstimmen (Urdl, Schickhofer, Hofer, Muchitsch, Hartner, Fessler, Schreiner, Veitsberger, Stahl u. Hansmann) abgelehnt. 2 Stimmen für den Antrag (SÖLKNER, Fotr)
GR Fotr stellt nachstehenden Antrag mit folgender Begründung:
Begründung:
Im vorliegendem Entwurf sind beträchtliche Kosten für den Internetanschluss des Gemeindeamtes
angegeben - € 3.100,--. Ein Angebot der Firma Inode weist bei einem Mehr an Leistung jährliche
Kosten von € 780,-- auf.
Antrag:
Der Vorstand wird beauftragt unter Beiziehung zuständiger Ausschüsse bzw. externer Fachkundiger unter Einbeziehung des Angebots der Fa. Inode dem Gemeinderat in der ersten Gemeinderatssitzung des Jahres 2004 eine Variantenuntersuchung vorzulegen. In dieser Variantenuntersuchung sollen auch der Internetanschluss der Volksschule sowie die Festnetzanschlüsse der Gemeinde berücksichtigt sein. Die günstigste Variante ist mittels Antrag in der ersten Gemeinderatssitzung des Jahres 2004 einzubringen, sodass die Einsparung noch im Laufe des Haushaltsjahres 2004 wirksam werden kann.
Der Bürgermeister teilt mit, dass bei den Internetkosten von € 3.100,— nicht nur die Kosten für den Internetanschluss enthalten sind.
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Beschluss:      Der Antrag von GR Fotr wird mit
7   Gegenstimmen   (Urdl,   Schickhofer,   Hofer,   Muchitsch,   Hartner,   Fessler   u.
Schreiner) abgelehnt.
5 Stimmen für den Antrag (Veitsberger, Stahl, SÖLKNER, Fotr u. Hansmann)
GR Fotr stellt nachstehenden Antrag mit folgender Begründung:
Begründung:
Die ganze Welt bewegt sich im wachsenden Tempo in Richtung Informationsgesellschaft, dabei besteht die Gefahr, dass Menschen, die keinen Zugang zu neuen Technologien haben, in Zukunft überhaupt vom öffentlichen Leben abgeschnitten werden. Die THAL möchte gegen diese drohende Zweiklassengesellschaft, die vor allem ältere Menschen und Menschen ohne technischen Interesse trifft, Maßnahmen ergreifen.
Antrag:
Im Gemeindeamt als Zugang zu dem neuen Informationsmedium einen (während der Amtsstunden) öffentlichen, kostenlosen Internetcorner zu installieren. Ein Mitarbeiter oder eine Mitarbeiterin des Gemeindeamtes ist dermaßen zu schulen, dass er oder sie Hilfestellung leisten kann.
Beschluss:      Der Antrag von GR Fotr wird mit
8 Gegenstimmen (Urdl, Schickhofer, Hofer, Muchitsch, Hartner, Fessler, Schreiner u.
Hansmann) abgelehnt.
4 Stimmen für den Antrag (Veitsberger, Stahl, SÖLKNER, Fotr)
GR Fotr stellt nachstehenden Antrag mit folgender Begründung:
Begründung:
Im vorliegenden Entwurf ist vorgesehen, dass zumindest Teile der EDV-Anlage getauscht werden.
Angenommen, dass keine technische Notwendigkeit vorliegt, was GR Fotr nicht weiß, stellt GR Fotr
den Antrag:
Der Vorstand wird beauftragt, im Zusammenwirken mit dem zuständigen Ausschuss und etwaigen Thaler Fachleuten, zB. dem Exgemeinderat Steiner, die Notwendigkeit des Austausches bis zur ersten Gemeinderatssitzung 2004  zu prüfen und  dem Gemeinderat das Prüfergebnis vorzulegen.
Falls das Prüfergebnis zu dem Schluss kommt, dass es notwendig ist, Geräte zu tauschen, ist die Ausschreibung auch an die Thaler Haushalte zu richten, da innerhalb unseres Gemeindegebietes Mitarbeiter einiger EDV-Firmen wohnen.
Beschluss:      Der Antrag von GR Fotr wird mit
10 Gegenstimmen (Urdl, Schickhofer, Hofer, Muchitsch, Hartner, Fessler, Schreiner, Veitsberger, Stahl u. Hansmann) abgelehnt. 2 Stimmen für den Antrag (SÖLKNER, Fotr)
GR Hansmann verlässt den Sitzungssaal.
GR Hansmann kehrt in den Sitzungssaal zurück.
Der Bürgermeister stellt den Antrag, die Gruppe 0 zu bewilligen.
Beschluss:      Der   Antrag des Bürgermeisters wird mit 10 Stimmen (Urdl, Schickhofer, Hofer, Muchitsch, Hartner, Fessler, Hartner, Veitsberger, Stahl u. Hansmann) angenommen. 2 Gegenstimmen (SÖLKNER, Fotr)
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Gruppe 1 - diese enthält Leistungen für die öffentliche Ordnung und Sicherheit
Einnahmen   €
4.000,--
Ausgaben €
33.200,--
Die Vollziehung der Tierheimentschädigungsverordnung wurde berücksichtigt. GR Muchitsch verlässt den Sitzungssaal.
Auf Grund der neuen vertraglichen Regelungen beträgt der Feuerlöschbetrag für Graz € 15.988,--zuzüglich Indexsteigerung. Für die Feuerwehr Rohrbach-Steinberg ist ein Betrag von € 6.500,-zuzüglich Indexsteigerung zu leisten.
GR Muchitsch kehrt in den Sitzungssaal zurück.
GR SÖLKNER stellt den Antrag, ein mobiles Radargerät in Gemeinschaft mit anderen Gemeinden anzukaufen. Die Gemeinde Gratkorn hat ein Radargerät angekauft. Es klingt unwahrscheinlich, das Gerät wurde am Anfang sehr intensiv eingesetzt, binnen 3 Monaten waren die Kosten herinnen. Man sollte überlegen, ob man mit drei oder vier Nachbargemeinden so ein mobiles Radargerät ankauft und nach Bedarf austauscht und aufstellt. Die Einnahmen würden der Gemeinde nach einem Jahr zugute kommen.
Begründung:
Verkehrssicherheit, längerfristige Sicherung einer Einnahmenquelle
Beschluss:      Der Antrag von GR SÖLKNER wird mit
10 Gegenstimmen (Urdl, Schickhofer, Hofer, Muchitsch, Hartner, Fessler, Schreiner, Veitsberger, Stahl u. Hansmann) abgelehnt. 2 Stimmen für den Antrag (SÖLKNER, Fotr)
Der Bürgermeister stellt den Antrag, die Gruppe 1 zu bewilligen.
Beschluss:      Der   Antrag des Bürgermeisters wird mit 10 Stimmen (Urdl, Schickhofer, Hofer, Muchitsch, Hartner, Fessler, Hartner, Veitsberger, Stahl u. Hansmann) angenommen. 2 Gegenstimmen (SÖLKNER, Fotr)
Gruppe 2 - Unterricht, Erziehung und Sport
Einnahmen   €
90.400,--
Ausgaben €        408.100,--
Die Posten, die die Neuanschaffungen im Schul- und Kindergartenbereich betreffen, sind im Ausschuss besprochen worden.
Im Wesentlichen sollen für die Volksschule Regalkästen und Lehrmittel angekauft werden. Auch sind Mittel für ein Englischprojekt (Berlitz) vorgesehen.
Der Schwimmkurs mit € 1.800,-- und der Theaterzuschuss von € 300,-- bleiben aufrecht.
Die Gastschulbeiträge für alle Schultypen werden rund € 58.700,-- ausmachen.
Der  Beitrag   für  die Privathauptschulen beläuft sich auf € 12.000,--, wobei der Beitrag je Schüler € 750,- pro Jahr beträgt.
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Im Kindergarten sind die Mittel für den Ganztageskindergarten, ein Klettergerät, eine Wippe, ein Englischprojekt sowie die Erhöhung des monatlichen Bastelgeldes auf € 250,-- vorgesehen.
Der Abgang beträgt rund € 130.300,-.
Ein besonderes Anliegen ist die Förderung der Vereine, die eine wichtige Funktion in unserer Gemeinde einnehmen. Für die Förderungen sind von allen Vereinen Rechnungen vorzulegen.
Tischtennisverein
€
509,--
Sportverein
€       3.634,-
+1.320,--Jugendförderung u. Förderung für
Meisterschaften
ESV Thal
€
363,-
+ € 145,-- Strom Thalersee + € 17.390,-- Jugend-
förderung und Förderung für Meisterschaften
ESV Steinberg
€
218,—
Volleyballverein
€
727,—
+ € 3.130,— Jugendförderung und Förderung für
Meisterschaften - eine Subvention ist auch ein Wunsch der THAL
Wisosport für Int. Bike
Nordic-Kombination        €
363,—
Union-TriTeam Graz
Steirermann-Triathlon      €
500,—
Der Bürgermeister bedankt  sich bei  allen Vereinsobmännern  für ihre  Leistungen und  ihre hervorragende Jugendarbeit.
Der Bürgermeister stellt den Antrag, die Gruppe 2 und die Subventionen im o.a. Ausmaß zu genehmigen.
Beschluss:      Der Antrag des Bürgermeisters wird einstimmig angenommen.
Der Vizebürgermeister bedankt sich in Namen des Sportvereines und des ESV Thal für die Förderung.
Gruppe 3 - Kunst und Kultur
Einnahmen   €
000
Ausgaben €
24.300,--
An Subventionen sind folgende Mittel vorgesehen:
GR Schreiner und GR Stahl verlassen den Sitzungssaal.
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	Musikverein Thal
	€
	3.634,

	Singkreis
	€
	1.000,

	Harter Volksmusik
	€
	218,

	Theaterverein
	€
	727,

	ÖKB
	€
	1.200,


	Thaler Perchten
	€
	727,

	Kirche Pfarre Thal
	€
	1.090,



+ Übernahme der Betriebskosten in Höhe von € 1.600,-
eine Subvention ist auch ein Wunsch der THAL Betriebskosten
eine Subvention ist auch ein Wunsch der THAL WC-Putzen + € 2.000,-- Mähen rund um die Kirche + € 727,-- Subvention Jugendtreff Pfarre Thal + € 5.000,— Sanierung Totenkammer Friedhof, wobei ein WC eingebaut werden soll, eine Subvention ist auch ein Wunsch der ÖVP
Bei dieser Gelegenheit hebt der Bürgermeister die Leistungen des Kapellmeisters und seiner Musiker und den Singkreis sowie die Harter Volksmusik besonders hervor. Für kulturelle Veranstaltungen sind € 1.000,— vorgesehen. Die Jungbürgerfeier ist wieder veranschlagt.
Der Gemeindekassier bedankt sich in der Funktion des Wirtschaftsratsvorsitzenden der Friedhofsverwaltung für den Beitrag für die Sanierung der Totenkammer. Hinsichtlich des WC-Einbaus sind noch Detailgespräche notwendig. Die Rücklagen der Friedhofsverwaltung sind nicht so hoch, dass man sehr hohe Investitionen tätigen kann. Vor allem die Betriebskosten sind mit den normalen Einnahmen der Friedhofsverwaltung nicht finanzierbar.
GR Schreiner und GR Stahl kehren in den Sitzungssaal zurück.
Der Bürgermeister stellt den Antrag, die Gruppe 3 und die angeführten Subventionen zu bewilligen.
Beschluss:      Der Antrag des Bürgermeisters wird einstimmig angenommen.
Gruppe 4 - Soziale Wohlfahrt
Der Vizebürgermeister und GK Veitsberger verlassen den Sitzungssaal.
Einnahmen   €

000

Ausgaben €      181.600,--
Subventionen:
Geldzuwendungen
für Notmaßnahme
€2.180,-
Kinderdorf Steinberg
€
509,-
Zwergerltreffen
€
363,--
Pensionistenverband
€
436,--
überörtl. Institutionen
€
581,—

+ € 1.200,-- Betriebskosten
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Der Preis je Geschenkskorb beträgt € 39,--.
Für die Senioren sind € 4.100,--, - GVB-Jahreskarte und Ausflug -, für die Tennisaktion € 1.400,--,
für   die   Taxiaktion € 1.200,-- vorgesehen.     Weiters   sind für einen Selbstverteidigungskurs für
Mädchen € 727,— budgetiert.
Der Selbstbehalt pro Taxifahrt beträgt € 4,40.
Die Höhe der Sozialhilfeumlage wird € 133.200,-- betragen.
GK Veitsberger kehrt in den Sitzungssaal zurück.
GR Fotr stellt nachstehenden Antrag mit folgender Begründung: Begründung;:
Bis zur Einstellung der Nachtbusaktion besteht die Möglichkeit, mit einem Taxi der Gruppe 2801 und 1718 ab Hauptbahnhof Graz, Nachtschicht oder Endstation Gösting, freitags und samstags sowie an Abenden vor Feiertagen von 22.00 bis 03.00 Uhr in der Früh nach Thal zu fahren. Die Fahrt kostet mit dem Taxigutschein € 4,40 Selbstbehalt, wobei die Gemeinde den Differenzbetrag auf den vollen Fahrpreis übernimmt. Das heißt, dass an Wochentagen keinerlei Unterstützung gewährt wird. Gerade dieser Punkt war auch ein großes Anliegen der Jugendlichen bei dem Startwortshop von „Yougend.st", also die Mobilität auch unter der Woche.
Der Vizebürgermeister kehrt in den Sitzungssaal zurück.
Antrag:
Die Taxiaktion der Gemeinde vom Standort Gösting auf alle Tage auszuweiten sowie die tägliche Beginnzeit auf kurz nach Ende des letzten Busses zu legen. Derzeit ca. 20.00 Uhr, wo der letzte Bus geht. Der Selbstbehalt ab Gösting soll wegen der bedeutend geringeren Taxikosten auf den Betrag von € 2,20 reduziert werden. Diese Änderungen der Taxiaktion sollen den im Voranschlagsentwurf bereit gestellten Betrag, € 1.200,-- nicht überschreiten. Im Fall der absehbaren Überschreitung ist der Gemeinderat im Rahmen einer turnusmäßigen Sitzung zu informieren und da kann der Gemeinderat entscheiden, ob wir aufstocken oder es wird gesagt, jetzt ist es aus.
Beschluss:      Der Antrag von GR Fotr wird mit
10 Gegenstimmen (Urdl, Schickhofer, Hofer, Muchitsch, Hartner, Fessler, Schreiner, Veitsberger, Stahl u. Hansmann) abgelehnt. 2 Stimmen für den Antrag (SÖLKNER, Fotr)
Der Bürgermeister stellt den Antrag, die Gruppe 4 und die angeführten Subventionen    zu bewilligen.
Beschluss: Der Antrag des Bürgermeisters wird mit 10 Stimmen (Urdl, Schickhofer, Hofer, Muchitsch, Hartner, Fessler, Hartner, Veitsberger, Stahl u. Hansmann) angenommen. 2 Gegenstimmen (SÖLKNER, Fotr)
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Gruppe 5 - Gesundheit
Einnahmen   €
000
Ausgaben €
39.600,--
Die   jährliche   Untersuchung   für   die   2.   und   4.   Klasse   durch   Dr.   Schmidt   sowie   die
Wirbelsäulenuntersuchung für die 1. und 2. Klasse sind vorgesehen.
Weiters sind Mittel für eine Aktion im Rahmen des Gesunden Dorfes berücksichtigt.
Für Solaranlagen ist weiterhin eine Förderung von je € 218,-- vorgesehen. Die Förderung für Biomasseheizungsanlagen von max. € 581,-- bzw. max. € 872,-- ist ebenfalls berücksichtigt.
Subvention:
Bergwacht
€       363,--
Der Bürgermeister stellt den Antrag, die Gruppe 5 und die angeführte Subvention zu bewilligen.
Beschluss:      Der   Antrag des  Bürgermeisters  wird mit 10 Stimmen (Urdl, Schickhofer, Hofer, Muchitsch, Hartner, Fessler, Hartner, Veitsberger, Stahl u. Hansmann) angenommen. 2 Gegenstimmen (SÖLKNER, Fotr)
Gruppe 6 - Straßen- und Wasserbau, Verkehr
Einnahmen   €
3.700,-
Ausgaben €
122.700,--
Die   Instandhaltung   des   Straßennetzes   ist   wieder   ein   Budgetschwerpunkt.   Auch   soll   ein
Geschwindigkeitsmessgerät angekauft werden - auch ein Wunsch der THAL.
Die Beschäftigung eines Ferialpraktikanten ist vorgesehen.
Die Öffnung des Weges zwischen Farn. Klöckl/Ortner und Kager ist vorgesehen - auch ein Wunsch
der FPÖ.
Für Privatstraßen ist ein Betrag von € 7.300,-- veranschlagt.
Der Bürgermeister stellt den Antrag, die Gruppe 6 zu bewilligen.
Beschluss: Der Antrag des Bürgermeisters wird mit 10 Stimmen (Urdl, Schickhofer, Hofer, Muchitsch, Hartner, Fessler, Hartner, Veitsberger, Stahl u. Hansmann) angenommen. 2 Gegenstimmen (SÖLKNER, Fotr)
Gruppe 7 - Wirtsehaftsförderung
Einnahmen   €
11.800,-
Ausgaben   €
48.800,-
Für die Landwirtschaft sind sämtliche Förderungen einschließlich der Ankaufsbeihilfe von € 182,-
je Widder und Ziegenbock wieder aufgenommen worden.
Für den Ankauf einer landwirtschaftlichen Maschine trägt die Gemeinde € 2.200,--.
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Die Besamungskosten für Rinder werden für die Erstbesamung weiterhin zur Gänze mit € 26,-- und für die Nachbesamung zur Hälfte mit € 13,-- wie bisher übernommen. Der Besamungskostenzuschuss für Zuchtsauen beträgt weiterhin € 11,--pro Jahr und Zuchtsau (max. € 363,-- pro Landwirtschaft und Jahr).
Für Projekte im Rahmen von GU-West sind Mittel in Höhe von € 4.100,-- sowie für die Beschilderung im Zuge des Natur-Erlebnisparks Plabutsch € 1.000,-- veranschlagt. Auch für einen „Schwarzenegger-Wanderweg" sind Mittel berücksichtigt.
Für Jagdschutzeinrichtungen soll ein Betrag von € 1.453,— verwendet werden.
An Gewerbeförderung ist ein Betrag von € 3.634,— sowie für Betriebe, die Lehrlinge beschäftigen, ist ein Betrag von € 1.090,— budgetiert.
Der Bürgermeister stellt den Antrag, die Gruppe 7 und die angeführten Förderungen zu bewilligen.
Beschluss:      Der Antrag des Bürgermeisters wird einstimmig angenommen.
Gruppe 8 - Dienstleistungen
Einnahmen   €
517.600,--
Ausgaben €
653.600,--
Bei der Straßenbeleuchtung ist die Verkabelung von Thal-Kreuz bis Thal-Mühle vorgesehen. Beim Fuhrpark ist ein neuer Pritschenwagen erforderlich.
Der Vizebürgermeister berichtet zum Kanal:
Bei   den  Ersätzen   sind   die   Gebühren   der   Gemeindehäuser  und   die   Einnahmen  von   den Liegenschaften am Robert Mlekus-Weg veranschlagt.
Die Gebühren für die Abwasserbeseitigung sind unverändert. Für den Kanalbauabschnitt 05 sind Anschlussgebühren veranschlagt.
Bei den Entgelten für Firmen sind die Wartung, Spülung und Unvorhergesehenes berücksichtigt. Der Ablauf der Fixzinsbindung beim Darlehen BA 03 sowie Darlehenszinsen für den BA 05 sind ebenfalls berücksichtigt.
GR Fotr verlässt den Sitzungssaal.
Investitions- und Tilgungszuschuss in Höhe von € 1.200,-- auf Grund der Maastrichtoptimierung bewirken eine ausgeglichene Budgetierung.
Die Vergütung mit dem Ansatz 010 gemäß Maastrichtoptimierung ist berücksichtigt.
Der Vizebürgermeister berichtet zur Müllbeseitigung:
Es     sind   laufende   Einnahmen   von   € 117.700,- inkl. Investitions- und Tilgungszuschuss auf Grund Maastricht-Optimierung und Ausgaben von € 141.500,— budgetiert.
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Die Räumung des Deponiegrandstückes in Unterthal sowie der Ankauf einer Überwachungskamera im UWZ sind berücksichtigt.
Die Gebühren werden angehoben.
Die Hecken- und Baumgrünschnittentsorgung wird wieder angeboten.
Nach Maastrichtoptimierung ist ein Abgang von € 23.800,— zu verzeichnen.
Die Vergütung mit dem Ansatz 010 gemäß der Maastrichtoptimierung ist berücksichtigt.
GR Fotr kehrt in den Sitzungssaal zurück. GR Hartner verlässt den Sitzungssaal.
Der Bürgermeister stellt den Antrag, die Gruppe 8 zu bewilligen.
Beschluss:      Der Antrag des Bürgermeisters wird einstimmig angenommen.
Gruppe 9 - Finanzwirtschaft
Einnahmen   €   1.507.100,-
Ausgaben €       241.000,--
Die Einnahmen in den Steuerbereichen ergeben sich wie folgt:
GR Muchitsch verlässt den Sitzungssaal. GR Hartner kehrt in den Sitzungssaal zurück.
· die Grundsteuer für Bauland ist steigend

· bei   den  Kommunalsteuereinnahmen  sind  noch  Einnahmen   aus   dem  Plabutschtunnelbau
berücksichtigt

· die Höhe des Ersatzes für den Entfall der Getränke- und Speiseeisabgabe beträgt ca. 80 %

· die Höhe des Ersatzes für den Entfall der Ankündigungsabgabe beträgt € 4.000,—

· die Lustbarkeitsabgabe ist rückläufig - derzeit keine Geldspielapparate

· die Bauabgabe fällt zufriedenstellend aus

· für  die   Entwicklung   der  Ertragsanteile  wurden  die   Zahlen   lt.   Mitteilung   des   Landes
herangezogen, wobei diese auf Grand des niedrigen Wirtschaftswachstums und des schlechten
Abschneidens der Steiermark bei der Volkszählung stagnieren.

· auf Grund der höheren Kommunalsteuereinnahme in den Vorjahren fällt die Finanzzuweisung
geringer aus
GR Muchitsch kehrt in den Sitzungssaal zurück.
Der Vizebürgermeister und GR Hansmann verlassen den Sitzungssaal.
Der Gesellschafterzuschuss an die KEG beträgt € 67.740,--.
Investitions- und Tilgungszuschuss gemäß Maastrichtoptimierang betragen € 35.200,—.
Die Landesumlage wurde uns mit € 62.500,-- seitens des Landes mitgeteilt.
Die Anteilsbeträge an den aoH betragen € 63.800,--.
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Weiters wurden folgende Bankinstitute zur Anbotlegung für Haben-Zinsen sowie Konto- und Geldverkehrsspesen eingeladen:
<>   Raiffeisenbank Graz-Andritz regGenmbH <>   Landes-Hypothekenbank Steiermark ■=£>   Bankhaus Krentschker
	
	Raiffeisenbank Graz-Andritz
	Landes​hypothekenbank Stink.
	Bankhaus Krentschker

	Haben-Zinssatz:
	1,535 %
	1,409 %
	1,375 %

	Kontoführungsgebühr pro Quartal:
	€   4,72
	€    13,50
	mind.  €    15,—

	Manipulationsgebühr:
	0,025 % mind.     €   7,~
	0,025 %
	0,025 %

	Kontoauszug:
	€   0,33
	€      0,35
	€      0,48

	Buchungskosten:
	
	
	

	- je Einzelbuchung mit Beleg
	€   0,33
	€      0,35
	€      0,48

	- je Einzelbuchung manuell ohne Beleg
	€   0,15
	€      0,15
	€      0,48

	- je Überweisung manuell ohne Beleg zusätzl. je Sammlerposten ohne Beleg
	€   0,18 €   0.13 €   0,31
	€      0,15 €      0.20 €      0,35
	€      0,40

	- mit ELBA zusätzl. je Sammlerposten ohne Beleg
	€   0,11 €   0.13 €   0,24
	€      0,15 6      0,10 €      0,25
	€      0,48 €      0,11 6      0,59


Das Anbot der Raiba Thal als Bestbieter soll angenommen werden.
Der Bürgermeister stellt den Antrag, die Gruppe 9 zu bewilligen und den Konditionen der Raiba Thal als Bestbieter zuzustimmen.
Beschluss:      Der Antrag des Bürgermeisters wird einstimmig angenommen.
Außerordentlicher Haushalt:
FLACHENWIDMUNGSPLAN
Einnahmen     €        25.200,--

Ausgaben   €      25.200,-
2003 wurde die Interessensabfrage zur Flächenwidmungsplan-Revision durchgeführt.
2004 erfolgen die Planungsarbeiten.
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STRASSENBEZEICHNUNG UND HAUSNUMMERIERUNG NEU
Einnahmen     €        11.000,-
Ausgaben  €       11.000,--
Die Straßenbezeichnung und Hausnummerierung neu (ein Wunsch aller GR-Fraktionen) wird gleichzeitig mit der Flächenwidmungsplan-Revision durchgeführt.
GEMEINDESTRASSE - RADWEG
Einnahmen     €        24.500,--
Ausgaben   €       54.500,-
Der Radweg von Thal-Mühle bis zur Winterteichbrücke soll fertiggestellt werden.
Weiters sind Mittel für die Fertigstellung der Gemeindestraße in Thal-Winkel sowie Mittel für die
Gemeindestraße in Thal-Unterbichl vorgesehen.
ABWASSERBESEITIGUNG
Einnahmen     €      122.100,-
Ausgaben   €       122.100,-
Für die Fertigstellung des Gemeindeabwasserplans sowie für die Planung des Kanalbauabschnittes 05 sind Mittel vorgesehen. Mit dem Bau soll ebenfalls 2004 begonnen werden. Für die Finanzierung ist ein Darlehen aufzunehmen.
Der Vizebürgermeister kehrt in den Sitzungssaal zurück.
Der Bürgermeister beantragt die Zustimmung zum außerordentlichen Haushalt.
Beschluss:      Der Antrag   des   Bürgermeisters   wird mit 9 Stimmen (Urdl, Schickhofer, Hofer, Muchitsch, Hartner, Fessler, Hartner, Veitsberger u. Stahl) angenommen. 2 Gegenstimmen (SÖLKNER, Fotr)
Der Bürgermeister beantragt, die Beschlüsse des ordentlichen und außerordentlichen Haushaltes für dringlich zu erklären gemäß § 131 Stmk. Volksrechtgesetz.
Beschluss:      Der Antrag des   Bürgermeisters wird mit 9 Stimmen (Urdl, Schickhofer, Hofer, Muchitsch, Hartner, Fessler, Hartner, Veitsberger u. Stahl) angenommen. 2 Gegenstimmen (SÖLKNER, Fotr)
GR Hansmann kehrt in den Sitzungssaal zurück.
Der Bürgermeister stellt den Antrag, nachstehende Beschlüsse zu fassen und diese gemäß § 131 Stmk. Volksrechtegesetz für dringlich zu erklären.
1. Der ordentliche und außerordentliche Haushalt sind durch Beschlüsse zu den einzelnen Gruppen
gegeben.
2. Gemäß § 8 der Gemeindehaushaltsordnung sollen Ersparungen bei Ausgaben in den Gruppen 0,
2 u. 6, zwischen denen ein sachlicher und verwaltungsmäßiger Zusammenhang besteht - zum
Ausgleich der Mehrerfordernisse bei anderen Ausgaben - verwendet werden. Damit ist eine
flexiblere Abwicklung der Geschäfte möglich.
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3.   Der Bürgermeister ersucht, die Steuerhebesätze festzusetzen:
Grundsteuer für land- und forstwirtschaftliche Betriebe
500 v.H.
Grundsteuer für sonstige Grundstücke
500 v.H.
Die übrigen Abgaben sollen laut der vom Gemeinderat beschlossenen Abgabenordnung weiter
erhoben werden.
Den Bankkonditionen der Raiba Thal als Bestbieter wurde im OH in der Gruppe 9 zugestimmt.
Das    Darlehen    für   den    Kanalbauabschnitt   05    wurde   mit   €61.000,--    (Gesamtbetrag
€ 152.100,--) veranschlagt.
Der Dienstpostenplan wird in der vorliegenden Fassung genehmigt.
Beschluss:      Der  Antrag  des  Bürgermeisters  wird mit 10 Stimmen (Urdl, Schickhofer, Hofer, Muchitsch, Hartner, Fessler, Hartner, Veitsberger, Stahl u. Hansmann) angenommen. 2 Gegenstimmen (SÖLKNER, Fotr)
10. Mittelfristiger Finanzplan 2004 - 2006
Der Bürgermeister berichtet:
Der Entwurf des mittelfristigen Finanzplanes 2004 übermittelt worden.

- 2006 ist den Fraktionen vor 2 Wochen
Der mittelfristige Finanzplan 2004 - 2006 sieht folgendes Ergebnis vor:
	in Euro
	2004
	2005
	2006

	oH
	
	
	

	Einnahmen
	2.163.700
	2.122.800
	2.154.300

	Ausgaben
	2.163.700
	2.122.800
	2.154.300

	
	000
	000
	000

	

	in Euro
	2004
	2005
	2006

	AoH
	
	
	

	Einnahmen
	182.800
	224.300
	80.000

	Ausgaben
	212.800
	224.300
	80.000

	Abgang
	30.000
	000
	000


Für die Finanzierung des Kanalbauabschnittes 05 ist ein Darlehen im Gesamtbetrag von € 152.100,— aufzunehmen.
Der Bürgermeister stellt den Antrag, den mittelfristigen Finanzplan in der vorliegenden Form zu genehmigen.
Beschluss:      Der Antrag des Bürgermeisters wird mit 10 Stimmen (Urdl, Schickhofer, Hofer, Muchitsch, Hartner, Fessler, Hartner, Veitsberger, Stahl u. Hansmann) angenommen. 2 Gegenstimmen (SÖLKNER, Fotr)
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Der Bürgermeister stellt den Antrag den gefassten Beschluss gemäß § 131 des Stmk. Volksrechte​gesetzes für dringlich zu erklären.
Beschluss:      Der Antrag des Bürgermeisters wird mit 10 Stimmen (Urdl, Schickhofer, Hofer, Muchitsch, Hartner, Fessler, Hartner, Veitsberger, Stahl u. Hansmann) angenommen. 2 Gegenstimmen (SÖLKNER, Fotr)
11. Gemeindeabwasserplan Entwurf- Auflage
Der Bürgermeister berichtet:
Die Erstellung eines Gemeindeabwasserplanes und die Vergabe der Leistungen wurde in der Gemeinderatssitzung vom 11.12.2002 beschlossen.
Es erfolgten die erste Bürgerinformtionsveranstaltung, die örtlichen Bestandsaufnahmen mit Auswertung, Festlegung von Art u. Umfang der Variantenuntersuchungen mit der Baubezirksleitung u. dem Planer, Durchführung der Variantenuntersuchung mit Konzeptbesprechung, Erstellung des Auflageentwurfes u. Bürgerinformationsabende zum Auflageentwurf.
GR Schreiner und GR Hansmann verlassen den Sitzungssaal.
Die Arbeiten wurden entsprechend den Vorgaben des Stmk. Kanalgesetzes in Abstimmung mit den zuständigen Landesdienststellen soweit ausgeführt, dass der Gemeindeabwasserplanentwurf samt Bericht zur Beratung vorliegt.
Die vom Gesetz geforderten Untersuchungen über die ökologisch, volks- und betriebswirtschaftlich optimierten Lösungen wurden erarbeitet, und in den von der zuständigen Landesdienststelle (BBL Graz-Umgebung) festgelegten Bereichen auch entsprechende Variantenuntersuchungen nach den standardisierten Kostenvorgaben des Landes erstellt.
Der Gemeindeabwasserplan soll als Hilfestellung vor allem für die betroffenen Liegenschaftseigentümer dienen, damit diese wissen, welche die zukünftig wirtschaftlich günstigste Abwasserbeseitigung für ihre Liegenschaft ist. Der Gemeindeabwasserplan stellt daher die Grundlage für die Inanspruchnahme öffentlicher Förderungsmittel dar und ersetzt die Durchführung von Einzelvariantenuntersuchungen gemäß Förderungsrichtlinien.
Der ausgearbeitete Plan- und Berichtsentwurf mit den Variantenuntersuchungen der Dipl.-Ing. A. Plank-Bachselten Ziviltechniker-KEG vom 20.11.2003, GZ.: 02 10 05 / T   liegt vor.
Der Entsorgungsgrad der Marktgemeinde Thal (kommunale u. private Abwasserensorgungsanlagen) beträgt derzeit bezogen auf die Einwohner rund 96%.
67 Objekte wurden der Beurteilung unterzogen.
Derzeit bestehen 6 private Kleinkläranlagen. 61 Objekte weisen noch keine dem Stand der Technik
entsprechende Abwasserentsorgung auf.
GR Stahl verlässt den Sitzungssaal.
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Von den 61 untersuchten Objekten sollen auf Grand der Erhebungen und Untersuchungen 30 Objekte durch Freispiegelkanäle bzw. Kleinpumpwerke und Druckleitungen an bestehende kommunale Anlagen angeschlossen werden, das sind die Objekte:
Schwab, Höher, Schreiner, Baumgartner, Mittendrein, Waltensdorfer, Käfer, Klösch, Wanz, Merc, Schauer, Ehgartner, Mitteregger, Ponstingl (2), Schloss Thal (5), Rumpl, Stampler G., Stampler A. u. M. (2), Mandl, Koreimann, Rossipal, Hansmann Ph., Grossegger, Langmann
Private Einzelanlagen
Private   Einzelanlagen    ergeben    sich    auf   Grand   von    volkswirtschaftlich    durchgeführten Variantenuntersuchungen für folgende Objekte:
Entsorgung mittels zu errichtender biologischer Hauskläranlage mit Verrieselungsanlage für die Objekte GAP Nr. 3, 4, 5, 11, 35, 48 und 61. (Marko, Zach, Krill, Leist, Laimböck, Maier)
Entsorgung mittels einer zu errichtenden biologischen Hauskläranlage und Einleitung der gereinigten Abwässer in einen Vorfluter für das Objekt GAP Nr. 19. (Hochrinner)
Insgesamt sollen zukünftig daher 8 Objekte mittels Einzelanlagen entsorgt werden und ist die Realisierungszeit dafür ebenfalls bis Ende 2005 vorgesehen.
Grabendienste
Im gesamten Untersuchungsbereich befinden sich noch 23 Objekte, die nicht ständig bewohnt sind und vorwiegend für Wochenende bzw. Ferienaufenthalte genutzt werden. Für 20 Stück dieser Gebäude, in denen vorwiegend verdünntes Abwasser in geringen unregelmäßigen Ausmaß anfällt, ist die zukünftige Entsorgung mittels dichten Sammelgraben und Grabendienst vorgesehen.
GR Schreiner kehrt in den Sitzungssaal zurück.
Sonstige Objekte
Im Gemeindegebiet befinden sich noch 3 Objekte (GAP Nr. 4.1, 6 und 59, Marko, Spielberger, Paar), deren Nutzung vorwiegend landwirtschaftlicher Natur bzw. leerstehend und ohne Nutzung ist. Für diese Objekte, von denen das Objekt Nr. 6 nur eine Holzhütte ohne Wasseranschluss darstellt, wurde, solange kein entsprechender Ausbau dieser Objekte erfolgt, keine zukünftige Entsorgungsmaßnahme festgelegt.
Für derzeit leerstehende Objekte ist die zukünftige Abwasserentsorgung ihrer zukünftigen Nutzung entsprechend festzulegen.
GR Hansmann kehrt in den Sitzungssaal zurück.
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Zeitplan
•
Kommunaler Entsorgungsbereich
Die für einen Anschluss an das kommunale Entsorgungsnetz vorgesehenen Bereiche bzw. Objekte sollen entsprechend eines festzulegenden Realisierungszeitraumes abgeschlossen werden. Als Frist ergibt sich der Zeitraum 2004 bis 2005.
GR Stahl kehrt in den Sitzungssaal zurück.
•
Privater Entsorgungsbereich
Diese Bereiche bzw. Objekte sollen entsprechend der in der Wasserrechtsgesetznovelle vorgegebenen Frist, bis Ende 2005, eine dem Stand der Technik entsprechende Abwasserentsorgung aufweisen.
Geschätzte Investitionskosten (Basis Standardkostenansätze des Landes):
· für den kommunalen Bereich:
€ 301.410,—
· für private Kleinabwasserbehandlungsanlagen:
€ 76.000,--
· Die Investitionskosten für die Entsorgung mittels Grubendiensten sind abhängig von den jeweiligen Erfordernissen (z.B. Abdichten einer bestehenden Anlage, Neubau einer Grube in entsprechender Größe) und kann daher nicht von den Standardkosten ausgegangen werden.

Der Bürgermeister legt den Gemeindeabwasserplan-Entwurf zur Beratung vor.
GR SÖLKNER ersucht um Protokollierung:
Er berichtet, dass die Relation zwischen Hausanschlüssen und Länge des Kanals sehr ungünstig wäre. Für einige Kanalprojekte im GAP wäre der Kanal eine gescheite Lösung, für einige auf Grund der betriebswirtschaftlichen Kosten und der Investitionskosten wäre er ein Unsinn. Einige wären ein Grenzfall. Er bestreitet die Variantenkostenrechnungen, da die Landesregierung diese Grünen-Tisch-Rechnungen den Planern vorgibt, die von den Kostensätzen her zugunsten des Kanalanschlusses funktionieren.
Der Bürgermeister stellt den Antrag, jene Bereiche, die entsprechend dem Gemeindeabwasserplan an den öffentlichen Kanal angeschlossen werden sollen, grundsätzlich als Bereiche für öffentliche Abwasserentsorgung festzulegen, sofern die Liegenschaftseigentümer einverstanden sind.
Beschluss:      Der Antrag des Bürgermeisters wird mit 10 Stimmen (Urdl, Schickhofer, Hofer, Muchitsch, Hartner, Fessler, Hartner, Veitsberger, Stahl u. Hansmann) angenommen. 2 Gegenstimmen (SÖLKNER, Fotr)
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Der Bürgermeister stellt den Antrag, dem vorliegenden Gemeindeabwasserplan-Entwurf der Dipl.-Ing. A. Plank-Bachselten Ziviltechniker-KEG, Kapfenberg vom 20.11.2003, GZ.: 02 10 05 / T bestehend aus dem Bericht zum Auflageverfahren, dem Planentwurf/Lageplan M 1:5000 und den Variantenuntersuchungen zuzustimmen und diesen Entwurf in der Zeit vom 05.01.2004 bis 01.03.2004 im Marktgemeindeamt Thal während der Amtsstunden zur allgemeinen Einsicht aufzulegen. Die Auflage ist gem. den Gesetzesbestimmungen öffentlich kund zu machen. In der Kundmachung ist darauf hinzuweisen, dass Gemeindemitglieder innerhalb der Auflagefrist Einwendungen schriftlich und begründet beim Gemeindeamt erheben können.
Beschluss;      Der Antrag des Bürgermeisters wird mit 10 Stimmen (Urdl, Schickhofer, Hofer, Muchitsch, Hartner, Fessler, Hartner, Veitsberger, Stahl u. Hansmann) angenommen. 2 Gegenstimmen (SÖLKNER, Fotr)
Der Bürgermeister stellt den Antrag, die unter diesem TOP gefassten Beschlüsse gem. § 131 Stmk. Volksrechtegesetz für dringlich zu erklären.
Beschluss:      Der Antrag des Bürgermeisters wird mit 10 Stimmen (Urdl, Schickhofer, Hofer, Muchitsch, Hartner, Fessler, Hartner, Veitsberger, Stahl u. Hansmann) angenommen. 2 Gegenstimmen (SÖLKNER, Fotr)
12. Darlehen Landeshypothekenbank - Kanalbau BA 03:
Der Bürgermeister berichtet:
Mit GR-Beschluss vom 09.02.1994 wurde ein Darlehen bei der Landes-Hypothekenbank in Höhe von € 1,616.970,56 (S 22.250.000,-) mit einem Fixzinssatz von 7 % bis 31.12.2003 aufgenommen und ist bis zum Ablauf der Fixzinsperiode (31.12.2003) unkündbar.
Zum damaligen Zeitpunkt hat auch der Stmk. Gemeindebund die Empfehlung zu dieser Kondition abgegeben.
Die Landes-Hypothekenbank hat sich bereits zum Zeitpunkt der Zuschlagserteilung für die Fixzinslaufzeit entsprechend refmanzieren müssen und auch seitens der Bank war ein vorzeitiger Ausstieg aus dieser Refinanzierung nicht möglich. Deshalb blieben auch bisherige Zinssatz-Verhandlungen mit der Landes-Hypothekenbank erfolglos.
Die Landes-Hypothekenbank hat uns im Februar 2002 eine Alternative angeboten, und zwar auf eine EURIBOR-Bindung umzusteigen, allerdings unter der Voraussetzung, dass die sich ergebenden Ausstiegskosten aus dieser Fixzinsvereinbarung in Form eines zusätzlichen Aufschlages auf den EURIBOR eingerechnet werden und sich die Bindung verlängert.
Der Gemeinderat hat daraufhin in seiner Sitzung am 26.06.2002 beschlossen, die Fixzinsperiode -auf Grund des angebotenen erhöhten Aufschlages und einer neuerlichen Bindungsfrist - entsprechend dem Darlehensvertrag bis 31.12.2003 beizubehalten und mit Ablauf der Fixzinsperiode neue Konditionen zu vereinbaren.
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Angebot der Landes-Hypothekenbank vom 02.Juni 2003:
Variante I)        Bindung des Zinssatzes an den 3-Monats-EURIBOR
zuzügl. 0,12 % Aufschlag bei vierteljährlicher Zinsanpassung
Variante II)       Bindung des Zinssatzes an den 6-Monats-EURIBOR
zuzügl. 0,12 % Aufschlag bei halbjährlicher Zinsanpassung
Variante III)     Bindung des Zinssatzes an den 12-Monats-EURIBOR zuzügl. 0,12 % Aufschlag bei jährlicher Zinsanpassung
Variante IV)     Bindung des Zinssatzes an die Sekundärmarktrendite
zuzügl. 0,13 % Aufschlag bei halbjährlicher Zinsanpassung
Auf Ersuchen des Herrn Bürgermeisters wurden die Varianten nochmals durchgerechnet, um den erforderlichen Aufschlag weitestgehend zu minimieren.
Angebot der Landes-Hypothekenbank vom 24.06.2003:
^> Reduktion des im Anbot vom 02.06.2003 ausgewiesenen Aufschlages von 0,12 %-Punkte auf 0,10 %-Punkte
Herr Höflechner von der Unternehmensberatung "Die Lösung" hat das Angebot geprüft und empfiehlt den Umstieg ab 01.01.2004 auf die Kondition:
<> Bindung des Darlehenszinssatzes an den 6-MO-Euribor zuzüglich einem Aufschlag von 0,10 %
bei halbjährlicher Zinsanpassung zu den Fälligkeitsterminen 01.01. und 01.07. eines jeden Jahres
Der Bürgermeister stellt den Antrag, ab 01.01.2004 auf die Kondition 6-MO-Euribor zuzüglich einem Aufschlag von 0,10 % bei halbjährlicher Zinsanpassung umzusteigen.
Beschluss:      Der Antrag des Bürgermeisters wird einstimmig angenommen.
13. Förderung Sportvereine
Der Bürgermeister berichtet:
Im Voranschlag 2003 ist für die Jugendarbeit der Sportvereine eine Gesamtförderung von € 14.700,-vorgesehen.
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Die Gesamtförderung für Jugendförderung sowie Förderung für Meisterschaften soll nun von € 14.700,-- auf € 18.350,-- wie folgt aufgestockt werden:
-DESVThal
von   €12.550,-     auf   €15.650,-
-D Volleyballverein
von   €   2.150,-     auf   €   2.700,-
Der Bürgermeister stellt den Antrag, vorangeführte Subventionen an den Eisschützenverein Thal sowie an den Volleyballverein Thal zu genehmigen.
Beschluss:      Der Antrag des Bürgermeisters wird einstimmig angenommen.
14. Fischerei - Pachtvertrag
Der Bürgermeister berichtet, dass der Fischerei-Pachtvertrag mit 31.12.2003 ausläuft.
Die jetzigen Pächter, Herr Wolfgang Hansmann, Herr Gottfried Koroschetz und Herr Johann Simperl, haben uns mit Schreiben vom 06.08.2003 mitgeteilt, dass sie an einer Weiterverpachtung interessiert sind.
Der Pachtvertrag sieht eine Pachtdauer von 6 Jahren vor (01.01.2004 - 31.12.2009).
Derzeit beträgt der Pachteuro € 558,34 (inkl. Indexsteigerung)a£~v^  Vf" • ^
Zusätzlich wird den Pächtern jährlich eine Saisonkarte fürs Fischen im Thalersee zugestanden, was
nicht durch den Vertrag geregelt ist.
Der Bürgermeister stellt den Antrag, der Weiterverpachtung an die jetzigen Pächter zuzustimmen und schlägt als Pachteuro € 560,-- (zuzügl. Indexsteigerung) vor.
Beschluss:      Der Antrag des Bürgermeisters wird einstimmig angenommen.
Der   Bürgermeister   stellt   den   Antrag,   den   gefassten  Beschluss   gem.   §   131   des   Stmk. Volksrechtegesetzes für dringlich zu erklären.
Beschluss:      Der Antrag des Bürgermeisters wird mit 10 Stimmen (Urdl, Schickhofer, Hofer, Muchitsch, Hartner, Fessler, Hartner, Veitsberger, Stahl u. Hansmann) angenommen. 2 Gegenstimmen (SÖLKNER, Fotr)
15. Stromlieferungsvertrag
Der Bürgermeister berichtet:
Die Gemeindestrompreisaktion (50 % Rabatt, Laufzeit 2 Jahre) vom E-Werk Gösting V. Franz für alle Anlagen der Gemeinde Thal mit Ausnahme der Straßenbeleuchtungsanlagen endete per 30.09.2003. Der vergünstigte Preis ist bis 31.12.2003 gültig.
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Neues Produkt "PROFI" für alle Anlagen:
Derzeit haben wir bei den Sonstigen Anlagen die Tarife "Profi 2" bzw. "Gewerbe".
Ab 01.01.2004 gibt es nur noch den neuen "PROFI-Tarif'.
•    Tarife bis 31.12.2003 Tarif "Gewerbe":
Arbeitspreis pro kWh:     €   0,0804 Leistungspreis pro kWh: €   0,0431

Tarif "Profi 2":
Netz + Energie pro kWh: Basispreis pro Monat:

€   0,109 €   2,500
•    Tarife ab 01.01.2004
Aufgrund der aktuellen Preisentwicklung für elektrische Energie wird ab 01.01.2004 folgende Preisanpassung vorgenommen:
Tarif "Profi":
Arbeitspreis pro kWh:     €   0,108 Basispreis pro Monat:     €   3,800
GR Hofer verlässt den Sitzungssaal.
Preisvergleich E-Werk Gösting - STEWEAG-STEG GmbH:
	Angebot Profi
	E-Werk Gösting
	STEWEAG-STEG GmbH

	
	
	Mindestlaufzeit: 12 MO
	Mindestlaufzeit: 18 MO

	Basispreis je Monat:
	€          3,80
	€             4,49
	€            4,49

	Arbeitspreis je kWh:
	€          0,108
	€            0,1109
	€            0,1094

	Gesamtstromkosten derzeit bei 80.522,80 kWh
	€   9.345,66
	

	Gesamtstromkosten ab 01.01.2004 bei 80.522,80 kWh
	€   9.882,06
	€    10.330,86
	€    10.210,07


GR Fessler verlässt den Sitzungssaal.
Die Preise verstehen sich:
-    inkl. Netznutzung und Energie
exkl. Messdienstleistungen, gesetzliche Abgaben und Zuschläge, Umsatzsteuer und
Mehraufwendungen gem. Ökostromgesetz
37
Mit dem Abschluss des Stromlieferungsvertrages mit dem E-Werk Gösting V. Franz wird der Bezug der elektrischen Energie geregelt. Der Stromlieferungsvertrag wird auf unbestimmte Zeit abgeschlossen. Es besteht jedoch eine jährliche Kündigungsmöglichkeit unter Einhaltung einer Frist von zwei Monaten zum Ablauf eines jeden Kalenderjahres.
GR Hofer kehrt in den Sitzungssaal zurück.
Der Bürgermeister stellt den Antrag, dem Stromlieferungsvertrag mit dem E-Werk Gösting zuzustimmen.
Beschhiss:      Der Antrag des Bürgermeisters wird einstimmig angenommen.
Der Bürgermeister stellt den Antrag, den Beschluss gemäß § 131 des Stmk. Volksrechtegesetzes für dringlich zu erklären.
Beschluss:      Der Antrag des Bürgermeisters wird mit 9 Stimmen (Urdl, Schickhofer, Hofer, Muchitsch, Hartner, Hartner, Veitsberger, Stahl u. Hansmann) angenommen. 2 Gegenstimmen (SÖLKNER, Fotr)
GR Fessler kehrt in den Sitzungssaal zurück.
16. Straßenbeleuchtung - Stromlieferungs- u. Wartungsvertrag:
Der Bürgermeister berichtet:
Mit GR-Beschluss vom 27.06.2001 wurde der Straßenbeleuchtungsvertrag mit dem E-Werk Gösting abgeschlossen, der den Betrieb und die Wartung der gesamten Straßenbeleuchtungsanlage sowie die Stromlieferung für die im Netzgebiet gelegenen Lichtpunkte regelt.
Die Leistungen umfassen:
■
Wartung der Lichtpunkte:
· Leuchtmitteltausch

· Startertausch
· Vorschaltgerätetausch

· Sicherungstausch
· sowie Planauskunft über die bekannten Kabellagen

■
Energielieferung
Aufgrund der aktuellen Preisentwicklung für elektrische Energie und der gestiegenen Personalkosten ist das E-Werk Gösting gezwungen, ab 01.01.2004 eine Preisanpassung vorzunehmen.
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Kostengegenüberstellung:
	Lampenleistung samt Vorschaltgerät in Watt
	Anzahl der Lichtpunkte
	
	Einheitspreis Wartung u. Strompreis bis 31.12.2003
	Einheitspreis Wartung u. Strompreis ab 01.01.2004

	50 W
	46
	
	€   37,572
	€   46,1

	100 W
	67
	
	€   55,201
	€   63,7

	150 W
	3
	
	€   74,417
	€   82,9


Die Einheitspreise beinhalten die ab 01.01.2004 geltenden Netznutzungsentgelte, die Energie, die Elektrizitätsabgabe sowie die Wartung. Nicht enthalten sind die gesetzlichen Zuschläge sowie Mehraufwendungen gemäß Ökostromgesetz und die Umsatzsteuer.
Die Gemeinde leistet auf den Jahresrechnungsbetrag eine monatliche Akontierung von 1/12 zu jedem Monatsersten.
	
	Kosten bis 31.12.2003
	Kosten ab 01.01.2004

	Strompreis dzt.: (Energiepreis u. Energieabgabe)
	€         0,1276/kWh
	€          0,1230/kWh

	Strom gesamt:
	€   4.180,04
	€   4.164,64

	Wartung gesamt:
	€   2.600,00
	€   3.800,00

	Jahresverrechnungssumme brutto
	€   6.780.04
	€   7.964.64


Der     Bürgermeister     stellt     den     Antrag,     der     Preisanpassung     ab     01.01.2004     im Straßenbeleuchtungsvertrag zuzustimmen.
Besehluss:      Der Antrag des Bürgermeisters wird mit 10 Stimmen (Urdl, Schickhofer, Hofer, Muchitsch, Hartner, Fessler, Hartner, Veitsberger, Stahl u. Hansmann) angenommen. 2 Stimmenthaltungen (SÖLKNER, Fotr)
Der Bürgermeister stellt den Antrag, den Beschluss gemäß § 131 des Stmk. Volksrechtegesetzes für dringlich zu erklären.
Beschluss:      Der Antrag des Bürgermeisters wird mit 10 Stimmen (Urdl, Schickhofer, Hofer, Muchitsch, Hartner, Fessler, Hartner, Veitsberger, Stahl u. Hansmann) angenommen. 2 Gegenstimmen (SÖLKNER, Fotr)
17. Eislauf- und Bootsbetrieb - Pachtvertrag
Der Vizebürgermeister berichtet:
Der vorliegende Pachtvertrag vom 09.02.1994, 07.03.1994, 21.03.1994 bzw. 17.01.2000 und 25.01.2000, der den Eislaufbetrieb und den Bootsbetrieb am Thalersee regelt, soll mit den gleichen Bedingungen bis 31.12.2008 verlängert werden. Der Inhalt ist allen Ausschussmitgliedern bekannt.
39
Der Ausschuss hat sich in seiner Sitzung am 10.12.2003 eingehend damit auseinandergesetzt, und ist zur Auffassung gelangt, diesen Pachtvertrag bis 31.12.2008 zu verlängern.
GR SÖLKNER stellt den Antrag, den Pachtvertrag nur auf 1 Jahr mit den gleichen Bedingungen zu verlängern.
Begründung:
Da sich die Gemeinde mit dem Pachtwerber Karl Kling in einem Rechtsstreit um ausstehende Getränkesteuerbeträge befindet, sollte von einer allfälligen längeren Vertragsbindung der Ausgang dieses Verfahrens abgewartet werden.
Beschluss:      Der Antrag von GR SÖLKNER wird mit
10 Gegenstimmen (Urdl, Schickhofer, Hofer, Muchitsch, Hartner, Fessler, Schreiner, Veitsberger, Stahl u. Hansmann) abgelehnt. 2 Stimmen für den Antrag (SÖLKNER, Fotr)
Der Vizebürgermeister stellt den Antrag, die Verlängerung des bestehenden Pachtvertrages zwischen der Republik Österreich und der Marktgemeinde Thal einerseits und Herrn Karl Kling andererseits bis 31.12.2008 in der vorliegenden Form zu genehmigen und zu fertigen.
Beschluss:      Der Antrag des Vizebürgermeisters wird mit 10 Stimmen (Urdl, Schickhofer, Hofer, Muchitsch, Hartner, Fessler, Hartner, Veitsberger, Stahl u. Hansmann) angenommen. 2 Gegenstimmen (SÖLKNER, Fotr)
18. Grundverkehrsbezirkskommison - Neubestellung der Mitglieder
Der Bürgermeister berichtet:
Gemäß § 47 Abs. 2 und Abs. 3 des Steiermärkischen Grundverkehrsgesetzes 1993, LGB1. Nr. 134 i.d.g.F. sind die Mitglieder für die Grundverkehrsbezirkskommission für die Amtsperiode 01.01.2004 bis 31.12.2008 wieder neu zu bestellen.
Bisherige Mitglieder:
Gemeindevertreter:
Hochstrasser Franz und Bgm. Urdl Peter (Ersatz)
Land- und Forstwirtschaft:    Ponstingl Erwin und Katzbauer (Ersatz)
Zu bestellen sind:
gemäß § 47 (1) 2:
ein Vertreter der Land- und Forstwirtschaft und ein Ersatzmitglied
gemäß § 47 (1) 3:
ein Gemeindevertreter und ein Ersatzmitglied
Der Gemeindebauernobmann Herr Katzbauer Karl, Thal-Oberbichl 26, hat mit Schreiben vom 28.11.2003 für die Vertreter der Land- und Forstwirtschaft folgenden Vorschlag eingebracht:
1. Katzbauer Karl, Thal-Oberbichl 26
2. Ponstingl Bernhard, Thal-Linak 199, als Ersatzmitglied
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Der Bürgermeister stellt den Antrag, als Gemeindevertreter wie bisher: Herrn Hochstrasser Franz und Herrn Bgm. Peter Urdl als Ersatzmann und als Vertreter der Land- und Forstwirtschaft: Herrn Katzbauer Karl und Herrn Ponstingl Bernhard als Ersatzmann zu entsenden.
Beschluss;      Der Antrag des Bürgermeisters wird einstimmig angenommen.
19. Bebauungsplan Rachl - Ansuchen um Änderung
Der Bürgermeister berichtet:
Der Gemeinderat hat in seiner Sitzung am 21.05.1997 den Bebauungsplan „RACHL" (Plan und Verordnungswortlaut), verfasst von Arch. Dipl.-Ing. D. Saiko, 8010 Graz, GZ.: 726/97/1 und 726/97/2, gemäß den Bestimmungen des Stmk. ROG 1974 i.d.g.F., beschlossen.
Im Geltungsbereich des Bebauungsplanes sind gemäß dem Baurechtsplan 11 Bauplätze eingerichtet und es liegen bereits für sechs Grundstücke, rechtskräftige und dem Bebauungsplan entsprechende, Baubewilligungen vor.
Mit Schreiben vom 27.11.2003 wurde von den Eigentümern des Grundstückes Nr. 939/3, KG Thal,
Trümmer Kurt u. Brigitte, ein Ansuchen um Änderung des Bebauungsplanes „Rachl" eingebracht. Es wird ersucht, den Bebauungsplan hinsichtlich Dachform und Erschließung abzuändern.
Folgende Anrainer in diesem Bebauungsplanareal schließen sich diesem Ansuchen um Änderung der Bebauungsrichtlinien an und haben dieses mitunterfertigt:
Fuchs Gerhard und Elisabeth, Hernach Michael und Franziska, Prettner Elke
Der Bürgermeister erläutert die gewünschten Änderungen lt. v.a. Schreiben. Für die Änderung eines Bebauungsplanes ist die Anhörung der grundbücherlichen Eigentümer der im Planungsgebiet liegenden und der daran angrenzenden Grundstücke und der für die örtliche Raumplanung zuständigen Abteilung des Amtes der Stmk. Landesregierung sowie im gegenständlichen Fall der Baubezirksleitung Graz-Umgebung erforderlich und ist dieses Verfahren mit Kosten verbunden, die, wenn eine Änderung erfolgen soll, von den Antragstellern getragen werden sollen.
Es erfolgt die Beratung über diesen Änderungswunsch.
GR Fotr ersucht im Zuge der Änderung der Bebauungsrichtlinien auch die Asphaltierung der Zufahrt zu regeln.
Der Bürgermeister stellt den Antrag, den Bebauungsplan „RACHL" zu ändern und das Anhörungsverfahren durchzuführen, unter der Voraussetzung, dass die anfallenden Kosten von den Antragstellern getragen werden.
Nach dem Anhörungsverfahren ist gem. Stmk. ROG 1974 i.d.g.F. wieder eine Beschlussfassung des Gemeinderates über die Änderung des Bebauungsplanes erforderlich.
GR Muchitsch verlässt den Sitzungssaal.
Beschluss:      Der Antrag des Bürgermeisters wird einstimmig angenommen.
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20. Allfälliges
Der Bürgermeister berichtet:
a)
„Yougend.st" - Taxiaktion
Der Bürgermeister berichtet, dass mit dem Taxiunternehmen Rücksprache gehalten wurde. Die Anzahl der Fahrgäste bei einer Zieladresse ist egal, maximal 4 Personen. Bei verschiedenen Zieladressen müssen so viele Gutscheine dem Fahrer übergeben werden, wie es Ausstiegsadressen gibt.
b)
Zur Anfrage von GR Fotr bezüglich Sirene
Der Bürgermeister teilt mit, dass er die Sirene in Oberbichl hört. Eine 100%ige Beschallung ist mit einer Sirene in unserem Gemeindegebiet nicht möglich. Auf Wunsch von GR Fotr erhält er die Antwort per Mail.
c)
Arnold Schwarzenegger Statue
Der Bürgermeister berichtet:
Die derzeit im Sitzungssaal der Gemeinde als Leihgabe aufgestellte von Prof. Diepold im Jahre 1999 angefertigte Schwarzenegger-Büste wurde der Gemeinde vom Künstler zum Kauf angeboten. Der Bürgermeister erklärt, dass ein Ankauf auf Grund der Finanzlage der Gemeinde derzeit nicht in Frage komme.
GR Muchitsch kehrt in den Sitzungssaal zurück.
d)
Arnold Schwarzenegger Wanderweg
Von der Firma Digro wird ein Arnold Schwarzenegger Wanderweg in Thal geschaffen. Diese Firma hat schon einige Wanderwege errichtet.
e)
Dankschreiben Frau Andersch-Hartner
Frau Andersch-Hartner bedankt sich für die Überweisung des Schulgeldbeitrages für den Privatschulbesuch ihrer Tochter.
f)
Schreiben von Herrn Rudolf Kaiser bezüglich Aufstellung von Bänken
Herr Kaiser wünscht sich einige Sitzbänke am Areal der Landwirtschaftlichen Fachschule Grottenhof-Hardt.
g)
Festlegung der GR-Sitzungstermine für 2004
Es werden einstimmig folgende Gemeinderatssitzungstermine für das Jahr 2004 festgelegt:
Mittwoch, 24.03.2004
19.30 Uhr
Mittwoch, 23.06.2004
19.30 Uhr
Mittwoch, 13.10.2004
19.30 Uhr
Mittwoch, 15.12.2004
19.30 Uhr
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GR Fotr fragt an:
h) Reil Adi - Errichtung einer Imbissstube beim UWZ
Ob es der Tatsache entspricht, dass Herr Reil an die Gemeinde bezüglich Errichtung einer Imbissstube beim UWZ herangetreten ist?
Der Bürgermeister teilt mit, dass dies abgelehnt wurde.
GK Veitsberger berichtet:
i)   Gemeinderatssitzungen - Redezeiten
GK  Veitsberger  regt  an,  bei  der  nächsten  Gemeinderatssitzung  den  Punkt  „Definierung Redezeiten" in die Tagesordnung aufzunehmen.
Die unter den Tagesordnungspunkten 6., 8., 9., 10., 11., 14., 15. und 16. gefassten Beschlüsse werden gemäß § 131 des Steiermärkischen Volksrechtegesetzes, LGB1. Nr. 87/1986, i.d.g.F., als dringlich erklärt.
Die Abstimmung erfolgte durch Heben der Hand.
Schluss der Sitzung: 02.00 Uhr (11.12.2003)
Die Verhandlungsschrift für diese Sitzung besteht aus 42 Seiten „Öffentlicher Teil" und 6 Seiten „Nicht Öffentlicher Teil".
Vorgelesen     -     genehmigt     -     unterschrieben
Thal, am
Schriftführer

Vorsitzender
Schriftführer

Schriftführer
Schriftführer
